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I. Zusammenfassung 
 
 
Thesen:   

A. Minimale Lösung 
(kein Gesetz) 

• Die Beratende Kommission sollte materiell wie personell erheb-
lich verstärkt und vom DZK unabhängig werden;  

• Provenienzforschung sollte im Auftrag der Beratenden Kom-
mission erfolgen zwecks Erhöhung der Objektivität und Wis-
senschaftlichkeit; 

• Transparenz betreffend alle restitutionsmöglichen Kulturgegen-
stände beim Bund: Kulturverwaltung des Bundes, Auswärtiges 
Amt samt Botschaften sowie Finanzministerium etc.; 

• Förderung von Museen etc. bei der der Provenienzforschung nur 
noch gegen Akzeptanz der Washingtoner Prinzipien für den Ge-
samtbestand der jeweiligen Einrichtung. 

B. Mittlere Lösung 
(wie oben, zusätzlich Gesetz) 

1. Restitutionsgesetz („RIG“) 

• Beratende Kommission ist zwingend von Gericht als Sachver-
ständiger oder Berichterstatter anzuhören zwecks Entschei-
dungsfindung auf Grundlage der Washingtoner Prinzipien und 
Theresienstädter Erklärung; 

• BGB § 195 II (Neu): Keine Verjährung des Anspruchs aus § 
985 BGB bei Kulturgütern, die politisch oder rassisch Verfolg-
ten zwischen 1933 und 1945 abhandengekommen sind. 

• BGB § 935 III (neu): Haben rassisch oder politisch Verfolgte 
zwischen 1933 und 1945 ihren Besitz und/oder Eigentum an 
einem Kulturgut verloren, so gilt dieses als abhandengekom-
men im Sinne des Abs. 1. 

• BGB § 937 II S. 2 (neu): Widerlegliche Vermutung, dass kein 
guter Glaube bei Ersitzung bestand, wenn die Provenienz zwi-
schen 1933 und 1945 nicht positiv geklärt wurde. 

• BGB § 937 II S. 3 (neu): zukünftig Ersitzung ausgeschlossen 
für Kulturgüter, welche zwischen 1933 und 1945 rassisch oder 
politisch Verfolgten abhandenkamen, Schadensersatz für Per-
sonen 

• ein Gerichtstand 
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• Streitwertdeckelung bei z.B. 100.000 Euro,  
• keine Gerichtskosten 
• Verzicht auf Ausländersicherheit nach § 110 ZPO 

 

2. Restitutionstransparenzgesetz („RTG“) 

• Aktive Veröffentlichung und Vernetzung von Dokumenten der 
öffentlichen Hand im Netz, auch der Ergebnisse von geförder-
ten Provenienzprojekten 

• Auskunfts- und Einsichtsanspruch gegen Bundesbehörden, wel-
cher im einstweiligen Anordnungsverfahren geltend gemacht 
werden kann. Antragsgrund wird als vorliegend gesetzlich ver-
ankert. 

• Ausschlussgründe im öffentlichen wie im privaten Interesse 
werden sehr stark reduziert, z.B. werden Namen von Käufern 
etc. vom Personendatenschutz ausgenommen. 
 

C. Große Lösung 
(wie oben, zusätzlich Regelungen, die Entschädigungsregelung auslösen) 

1. Restitutionsgesetz erweitert („RIG+“); 

• BGB § 937 II S. 3 (neu): Berufung auch auf bereits entstandene 
Eigentumspositionen ausgeschlossen für Kulturgüter, welche 
zwischen 1933 und 1945 rassisch oder politisch Verfolgten ab-
handenkamen. Entschädigungsanspruch für Personen, die vor 
Inkrafttreten per Ersitzung oder anderswie Eigentümer gewor-
den sind. 
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II. Einleitung 
 
Ich danke dem Ausschuss für die Einladung vom 22. Februar zur Anhörung am 11. März 2024 mit der 
gleichzeitig übersandten Erwartung, bis zum 6. März eine Stellungnahme zu acht Fragen abzugeben.  
Mit dem Thema Restitutionsgesetz wird eines der für das Selbstverständnis der Bundesrepublik 
Deutschland juristisch, moralisch und historisch bedeutsamsten Themen angesprochen. Zuvörderst ist 
es aber ein Vorhaben, das den Opfern und deren Rechtsnachfahren im Bereich NS-verfolgungsbedingt 
entzogenem Kulturguts Gerechtigkeit verschaffen sollte. 

Der Kürze der Zeit ist geschuldet, dass ich bei vielen Themen auf die vorzüglichen Publikationen 
anderer verweisen muss und dass jede der nachfolgenden Stellungnahmen besser und ausführlicher 
hätte dargestellt werden können. Auch können Lösungsvorschläge, die hier vorgebracht werden, kaum 
besser sein als die derjenigen, die darüber Jahre des Nachdenkens verbracht haben. 

In den letzten Monaten konnten wir erleben, dass der Antisemitismus wieder in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen ist. Im Bereich der Kunstrestitution war er das schon immer.1 Auch dies ist ein 
Grund, die Fragen der Kunstrestitution endlich fair und gerecht zu regeln und damit das Selbstver-
ständnis der Bundesrepublik, für die Schäden einzustehen, zu bekräftigen. 

Die Washingtoner Prinzipien haben bereits vor ca. 25 Jahren wieder die Fragen aufkommen lassen, 
die die Alliierten Rückerstattungsgesetze nicht lösen konnten und die der deutsche Gesetzgeber nicht 
lösen wollte. Die vor ca. 20 Jahren berufene Beratende Kommission hat aus Gründen, die ihr nicht 
vorzuwerfen sind, bisher nur 24 Empfehlungen abgeben können. Diese Empfehlungen zeugen alle von 
einem empathischen juristisch moralischen Verständnis für die Opfer rassischer oder politischer Ver-
folgung und die unterschiedlichen Notlagen, die diese zum Verlust ihrer Kulturgüter zwangen. Dieses 
Verständnis haben die Gesetze und die deutschen Gerichte in überwiegender Zahl bis heute vermissen 
lassen. Die Beratende Kommission hat wiederholt, zuletzt in einem Memorandum vom September 
2023, dazu aufgerufen, die Rechtslage zu ändern. 

Der Ruf nach einem Restitutionsgesetz2 wird umso berechtigter, je mehr die nahezu täglich neu ent-
deckten Raubkunstfälle zeigen, dass die Untätigkeit des Gesetzgebers, vieler Behörden und der Ge-
richte heute zu juristischen Ergebnissen führen, die der moralischen Bewertung der damaligen Ver-
brechen und ihrer Folgen so entgegenstehen, dass weder national und schon gar nicht international 
Rechtsfrieden eintreten kann.3 

Es wäre daher zu wünschen, dass diese Anhörung den Anstoß geben könnte, die durch einfaches Be-
hördenhandeln lösbaren Raubkunstfälle zu lösen und vielleicht sogar das gar nicht so komplizierte 
Projekt eines Restitutionsgesetzes auf den Weg zu bringen.  

 
1 Schmidt, Normann, Ein Fall bewußter Irreführung der Rückerstattungsjustiz, RzW, 1978, 81-89; Kiechle, 
Friedrich, Kunst und Restitution Zu einigen Aspekten des rechtlichen Umgangs mit Kunst und des künstlerischen 
Umgangs mit Recht, NJOZ 2011, 193 ff; vgl. auch die Äußerungen von Bernd Schultz zum „Shoa Business“, 
zitiert nach Maak, Niklas, Dies Erbe geht nicht nur uns an, FAZ vom 27.7.2011 https://www.faz.net/aktuell/feuil-
leton/kunst-und-architektur/kunst-und-recht-dies-erbe-geht-nicht-nur-uns-an-1682760-p2.html?service=print-
Preview ; dagegen Naumann, Michael, Schlechter Stil, Der Tagesspiegel vom 29.4.2007, https://www.tagesspie-
gel.de/meinung/schlechter-stil-1483567.html oder Papier, Hans-Jürgen, Ein Verkauf unter dem Druck der Ver-
folgung, FAZ vom 6.5.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/debatte-ueber-restitution-ein-ver-
kauf-unter-dem-druck-der-verfolgung-17329106.html 
2 Lorch, Catrin, Eine Sammlung verschwindet, Süddeutsche Zeitung vom 18.1.2022, S. 11. 
3 Vgl. nur die Weigerung Bayerns, der Anrufung der Beratende Kommission im Fall Madame Soler durch die 
Erben Mendelssohn zuzustimmen, siehe: Schoeps, Julius, Wem gehört Picassos „Madame Soler“?, Berlin 2022. 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/kunst-und-recht-dies-erbe-geht-nicht-nur-uns-an-1682760-p2.html?service=printPreview
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/kunst-und-recht-dies-erbe-geht-nicht-nur-uns-an-1682760-p2.html?service=printPreview
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-und-architektur/kunst-und-recht-dies-erbe-geht-nicht-nur-uns-an-1682760-p2.html?service=printPreview
https://www.tagesspiegel.de/meinung/schlechter-stil-1483567.html
https://www.tagesspiegel.de/meinung/schlechter-stil-1483567.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/debatte-ueber-restitution-ein-verkauf-unter-dem-druck-der-verfolgung-17329106.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/debatte-ueber-restitution-ein-verkauf-unter-dem-druck-der-verfolgung-17329106.html
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III. Stichpunkte 
 

A. Restitutionsgesetz: ja oder nein/ umfassend oder als kleine Lösung/ prak-

tische Auswirkungen/ Folgen für konkrete Streitfälle/ Folgen für private Samm-

ler 
 

Thesen:   

- Ein umfassendes Restitutionsgesetz ist sinnvoll, um die vielen – allerdings überwindbaren - 
Rechtsfragen zweifelsfrei zu lösen.  
 

o im Rahmen eines begrenzten Restitutionsgesetzes sollten Gesetzesänderungen in 
Form eines Artikelgesetzes dazu führen, dass  

▪ keine Verjährung bei Ansprüchen auf Herausgabe NS-verfolgungsbedingt 
entzogener Kulturgüter eintritt; 

▪ keine Ersitzung bei NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern (mehr) 
eintritt; 

▪ die Rolle der Beratenden Kommission als Sachverständige hinzugezogen 
werden muss; 

▪ ein zentraler Gerichtsstand verankert wird. 
▪ eine Streitwertobergrenze und ein Verzicht auf Gerichtsgebühren verankert 

werden;  
▪ und ein Restitutionstransparenzgesetz eingeführt wird. 

 
o Dort wo Eigentumspositionen entstanden sind, müssen Enteignungs- und Entschädi-

gungslösungen gefunden werden, um faire und gerechte Lösungen zu finden. Diese 
Regelung sollte die Lösung für Kulturgüter in öffentlichem Besitz/Eigentum nicht 
verzögern. 

 
- Ungeachtet der Anforderungen einer gesetzlichen Lösung könnten jedoch die folgenden Maß-

nahmen sofort umgesetzt werden: 
 

o Herstellung von Transparenz auf Bundesebene zu NS-verfolgungsbedingten Kultur-
gütern 

▪ Die Kunstverwaltung des Bundes veröffentlicht im Internet umgehend ihren 
gesamten Besitz an Kulturgütern inklusive der an andere Behörden und Mu-
seen verliehenen Kulturgüter; 

▪ Das Zentrum für Kulturgutverluste wird verpflichtet, seine bisherige Arbeit 
transparent und nachvollziehbarer zu machen zwecks Evaluierung 
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o  Die Kunstverwaltung restituiert umgehend die in ihrem Besitz befindlichen bzw. an 
Museen oder Behörden in Deutschland verliehenen Kulturgüter, soweit Anspruchsin-
haber bekannt sind oder durch die o.g. Transparenz bekannt werden;  

o Körperschaften des Bundes, gleich in welcher Rechtsform, verpflichten sich für ihre 
Sammlungen zur Umsetzung der Washingtoner Prinzipien und zur Angabe vollstän-
diger Provenienzen; 

o Fördermittel für die Provenienzforschung werden nur an Landeskörperschaften aus-
gereicht, wenn diese für ihre gesammelte Sammlung die Washingtoner Prinzipien ak-
zeptieren und sich insbesondere zur Zustimmung zur Anrufung der Beratenden Kom-
mission verpflichten;  

o Eine geeignete Einrichtung sorgt für die Veröffentlichung und KI-unterstütze Vernet-
zung der durch die Provenienzforschung in Bund und Ländern erhaltenen und vorhan-
denen Informationen 
 

Begründung: 

Ausgangslage: 

Die Alliierten Rückerstattungsgesetze konnten nur einen Bruchteil der zwischen 1933 und 1945 ge-
raubten Kulturgüter ihren rechtmäßigen Eigentümern zurückführen. Das lag u.a. an zu kurze Fristen, 
der chaotischen Lage in Europa nach dem Krieg, der Ermordung oder Vertreibung der ursprünglichen 
Eigentümer und vielen anderen Gründen.4 

Das Bundesgesetz zur Regelung der rückerstattungsrechtlichen Geldverbindlichkeiten des Deutschen 
Reiches und gleichgestellter Rechtsträger vom 19.7.19575 und das Bundesgesetz zur Entschädigung 
für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz)6 von 1956 boten nur 
Schadensersatz an und sahen sehr kurze Antragsfristen bis 1959/1965 bzw. 1958 vor. 

Alliierte und deutsche Stellen sollen gleichwohl zwischen 1945 und 1962 eine Million Kunstgegen-
stände an Rückerstattungsberechtigte zurückgegeben haben.7 

Die zivilrechtliche Rückforderung überließ man den Opfern, die dazu selten psychologisch und wirt-
schaftlich in der Lage waren. Die Opfer trafen dabei oft auf Richter und Behördenvertreter, die noch 
kurz zuvor dem NS-Staat ergeben gedient hatten. Die Akten des Bundesentschädigungsamtes geben 
Zeugnis von den zermürbenden und erniedrigenden Verfahren, denen sich Anspruchsteller ausgesetzt 
sahen. Opfer, die ihre Ansprüche gar gerichtlichen geltend machten, wurden angefeindet und verleum-
det.8 

Auch nach dem Beitritt der fünf Bundesländer sorgten kurze Fristen des Vermögensgesetzes und In-
formationsdefizite potentieller Anspruchsteller dafür, dass viele Anmeldungen zu spät kamen. 

Die Anzahl der während der NS-Zeit geraubten Kulturgüter schwankt je nach Zählweise erheblich. 
Die Staatsministerin für Kultur Grütters hat bei der Anhörung 2018 zwar jede Zahl als Spekulation 

 
4 Vgl. etwa Gesetz Nr. 59 für den US-amerikanischen Sektor in Berlin, G59AMERKMR vom 15.5.1949, wel-
ches eine Frist für die Anmeldung bis zum 31.1.21949 vorsah; vgl. Goetze, Peter, Die Rückerstattung in West-
deutschland und Berlin, Berlin 1950, S. 17. 
5 BRüG, BGBl.  III, 250-1, zuletzt geändert durch Art. 7 III des Gesetzes vom 26.3.2007 (BGBl. I, 358). 
6 BRG, BGBl. III, 251-1, zuletzt geändert durch Art.15 LXIII des Gesetzes vom 5.2.2009 (BGBl. I, 160). 
7 BT-Drs. V/4537, S. 1 f. 
8 Vgl. Rudolph, Sabine, Jakob Goldschmidt -Ewige Schuld), KUR 2020, 70, 75. 
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abgetan, aber nicht zur Klärung beigetragen. Es besteht ein erhebliches Informationsdefizit bei den 
Antragstellern und wohl auch bei der öffentlichen Hand, da die Unterlagen teils nicht aufgearbeitet, 
teils in verschiedenen Behörden gelagert werden. Eine Vernetzung fehlt. 

Allein im Besitz der Kunstverwaltung des Bundes dürften jedoch noch Tausende von Kulturgütern 
sein. Denn der Bundesschatzminister hat mit Bericht vom 26. Juni 1969 an den deutschen Bundestag 
mitgeteilt, er habe 1963 rund 20.000 Kunstgegenstände von der „Treuhandverwaltung von Kulturgut“ 
übernommen. Diese Treuhandverwaltung war ein Sonderreferat des Auswärtigen Amts, welches 1952 
die Restbestände der in den Collecting Points der US-Alliierten lagernden Kulturgüter übernahm, in 
der Mehrzahl wohl Raubkunst. Darunter befanden sich 2708 Gemälde, 6000 Münzen und 9000 Bü-
cher.9 Davon wurden ca. 2200 „Kunstgegenstände“, darunter 857 Gemälde, Museen zur Verfügung 
gestellt:10  

„In Zusammenarbeit mit den Sachverständigen wurde im Schloss Schleissheim bei München 
eine Ausstellung aller verfügbaren Kunstgegenstände eingereichte. Alle hauptamtlichen Muse-
umsleiter und Museumspfleger erhielten in der Zeit vom 20. Oktober bis 12. November 1965 
Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen und anhand der Originale Anträge auf Überlassung 
von Leihgaben an die von ihnen betreuten Museen zu stellen.“ 

Vieles spricht dafür, dass das Ergebnis dieses Yard-Sales weiter in den Museen Deutschlands als un-
verdächtige Leihgabe es Bundes ausgestellt ist. Der Rest, etwa eine von der GESTAPO Danzig einge-
lieferte Sammlung von Goldmünzen, befindet sich weiterhin in der Kunstverwaltung des Bundes. 

Vor wie nach der Verabschiedung der Washingtoner Prinzipien vom 3. Dezember 1998 entstand eine 
national wie international geführte Diskussion, wie Deutschland mit den Kulturgütern umgehen solle, 
welche NS verfolgungsbedingt entzogen waren. 

Mit der Gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung der Länder und der kommunalen Spitzenver-
bände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere 
aus jüdischem Besitz, vom 14.Dezember 1999 sind deutsche Museen, Archive und Bibliotheken auf-
gerufen, in ihren Beständen nach NS-Raubkunst zu suchen, die Fälle zu dokumentieren und zu veröf-
fentlichen sowie zu restituieren. 

Mit der Theresienstädter Erklärung haben die betroffenen Staaten im Jahre 2009 ihren Bemühungen 
erneut Ausdruck verliehen. 

Im Januar 2018 hat der Fall Gurlitt diese Diskussion verschärft und erhebliche Zweifel aufkommen 
lassen, ob Deutschland seiner historischen Pflicht zur Rückgabe bzw. zu fairen und gerechten Lösun-
gen nachkommen wolle. Denn die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte über zwei Jahre Tausende von 
Kunstwerken konfisziert, ohne sich um deren Eigentümer oder die Rückgabe zu kümmern. Erst auf 
heftigen internationalen Druck setzte man eine Kommission ein – mit bis heute sehr bescheidenem 
Erfolg. 

Österreich hat 2018 ein Kunstrückgabegesetz beschlossen.11 

 
9 BT-Drs. V/4537, S. 1 f. 
10 BT-Drs. V/4537, S. 2. 
11 Bundesgesetz über die Rückgabe von Kunstgegenständen und sonstigem beweglichem Kulturgut aus den ös-
terreichischen Bundesmuseen und Sammlungen und aus dem sonstigen Bundeseigentum (Kunstrückgabegesetz 
– KRG), StF: BGBl. I Nr. 181/1998 (NR: GP XX RV 1390 AB 1464 S. 146. BR: AB 5802 S. 646.), BGBl. I Nr. 
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Im November 2018 stellten Deutschland und die USA in einer gemeinsamen Erklärung fest, dass 
Deutschland seit Inkrafttreten der Washingtoner Prinzipien über 16.000 Objekte an Überlebende des 
Holocausts oder deren Familien zurückgegeben habe.12 Gleichzeitig vereinbarten sie: 

“The undersigned representatives of both governments are aware that there still are improve-
ments which must be made, and they commit to undertake any necessary and appropriate actions 
with a sense of urgency to advance further the faithful implementation of the Washington Prin-
ciples by Germany and the United States.” 

Mit Koalitionsvertrag vom 24. November 2021 haben sich die regierenden Koalitionspartner zu fol-
gendem verpflichtet 

Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter 
– entsprechend dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer zu-
rückzuführen. Wir verbessern die Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen Auskunfts-
anspruch normieren, die Verjährung des Herausgabeanspruchs ausschließen, einen zentralen 
Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken.“ 13 

Mit Memorandum vom 4. September 2023 hat die vor zwanzig Jahren eingesetzte Beratende Kom-
mission zum wiederholten Mal erheblichen Bedarf zur Verbesserung der Rückgabe von NS-Raubgut 
eingefordert und fordert deshalb ein Restitutionsgesetz. 

Ein Restitutionsgesetz könnte als Artikelgesetz Regelungen zur Verjährung, Ersitzung, Beweislastum-
kehr, Stellung der Beratenden Kommission, etwa als verpflichtend anzuhörendes Sachverständigen-
gremium, zu einem zentralen Gerichtsstand, zu Streitwertobergrenzen und Gerichtskosten oder zu ei-
nem Restitutionsinformationsfreiheitsgesetzes treffen, um die Restitution, zumindest eine faire und 
gerechte Lösung von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut zu verankern. 

Allerdings wäre zu beachten, dass Eingriff in entstandene Eigentumspositionen eine Entschädigungs-
pflicht auslösen. z.B. die Wahl eines zentralen Gerichtsstands die Zustimmungspflicht des Bundesrats 
auslöst. Daher wäre zu überlegen, ob man diese erst später aufnimmt nach Klärung der Haushaltslage. 
Diese Regelungen sollten die Verabschiedung eines Restitutionsgesetzes weder verzögern oder gar 
verhindern. 

In der Zwischenzeit könnte der Bund in seinem Einflussbereich für verbesserte Transparenz und die 
effizientere Umsetzung der Washingtoner Prinzipien sorgen. Auch dort hatte sich gezeigt, dass es a 
der Umsetzung von Maßnahmen fehlt.14  Allein durch die Veröffentlichung des Bestands bei der 
Kunstverwaltung könnte die Bedeutung eines Restitutionsgesetzes eindrucksvoll dokumentiert wer-
den.  

 
117/2009 (NR: GP XXIV RV 238 AB 349 S. 40. BR: AB 8187 S. 777.), BGBl. I Nr. 158/2023 (NR: GP XXVII 
AB 2302 S. 241. BR: 11340 AB 11351 S. 960.). 
12 Joint Declaration concerning the implementation of the Washington Principles form 1998 of November 26, 
2018. 
13 Koalitionsvereinbarung vom 24. November 2021 “Mehr Fortschritt wagen » S. 125, (https://www.bundesre-
gierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsver-
trag-data.pdf?download=1) 
14 Butin, Hubertus, „Wie der Bund durch seine Institutionen düpiert wird“, FAZ vom 8.12.2023, S. 
16. 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
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B. Einheitlicher Gerichtsstand: Vorteile/Nachteile 
 
Thesen:   

- Ein zentraler Gerichtsstand zur Verbesserung der Geltendmachung von Restitutionsansprü-
chen ist sinnvoll, um  

o den oft ausländischen Antragstellern entgegenzukommen und 
o Sachkompetenz an dem Gerichtsstand zu bündeln 
o Der Beratenden Kommission und Dritten den Zugang zu erleichtern 

 
- Die Wahl eines zentralen Gerichtsstandes bedarf der Zustimmung des Bundesrats. Da diese 

derzeit unsicher ist, sollte die Wahl eines Gerichtsstands nur dann aufgenommen werden, 
wenn dadurch das gesamte Restitutionsgesetzesvorhaben nicht aufgehalten wird. 

 

 

Begründung: 

Der Koalitionsvertrag sieht die Herstellung eines zentralen Gerichtsstands zur Verbesserung von der 
Geltendmachung von Restitutionsansprüchen vor.15  
 
Die Konzentration bei einem Gericht ist ein üblicher Weg, um Sachkompetenz zu bei einem Gericht 
zu bündeln (vgl. etwa im Kartellrecht). 
 
Es wäre auch zu überdenken, ob Englisch als Gerichtssprache zugelassen wird, wie dies bei Handels-
gerichten mittlerweile eingeführt worden ist. 
 
Angesichts der durch die Enteignungen oft verstreuten Kulturgüter ist es für Antragsteller wenig zu-
mutbar, auf die gewöhnlichen Zuständigkeiten verwiesen zu werden. Insbesondere die Geltendma-
chung von großen verstreuten Sammlungsbeständen oder auch geringwertigen Einzelgegenständen 
wird damit wieder ökonomisch sinnvoll. 
 
Ebenso sinnvoll wäre die Festlegung einer Streitwertdeckelung oder der Verzicht auf einen Gerichts-
kostenvorschuss, insbesondere auch eine Ausländersicherheit nach § 110 ZPO.  

 
15 Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter – entsprechend 
dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer zurückzuführen. Wir verbessern die 
Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen Auskunftsanspruch normieren, die Verjährung des Herausga-
beanspruchs ausschließen, einen zentralen Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken“, 
Aus der Koalitionsvereinbarung vom 24. November 2021 “Mehr Fortschritt wagen » S. 125, (https://www.bun-
desregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koaliti-
onsvertrag-data.pdf?download=1)  

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
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C. Verjährung: rechtliche Alternativen/ internationaler Blick Best-Practice-

Beispiele 

 

 

Thesen:   

- Seite 1943 ist davon auszugehen, dass es zumindest ein regional begrenztes Völkergewohn-
heitsrecht gibt, wonach der Diebstahl von Kulturgütern als nichtig angesehen wird; 
 

- Dies wird durch die Entwicklung der Washingtoner Prinzipien vom Soft Law zum Hard Law 
bestätigt; 

 
-  Der deutsche Gesetzgeber weicht seit Gründung der Bundesrepublik der Frage aus, wie diese 

Vorgaben des Völkerrechts im Zivilrecht nachhaltig und effektiv umgesetzt werden soll; 
 

- Der Bundesgesetzgeber aber auch die deutschen Gerichte haben es in der Hand, eine Verjäh-
rung von Vindikationsansprüchen gegenüber Dieben entsprechend der Empfehlung des Bun-
desrats von 2002 aufzuheben bzw. als „nichtig“ anzusehen, wie es die polnische Exilregierung 
bereits am 2. Dezember 1939 oder der Conseil d´Etat Frankreichs erst kürzlich eindrücklich 
beschlossen haben; 

 
- Deutschland würde damit einer im europäischen und US-amerikanischen Recht im Ergebnis 

praktizierten und bewährten Rechtspraxis folgen; 
 

Begründung: 

Der Koalitionsvertrag sieht den Ausschluss der Verjährung von Herausgabeansprüchen vor.16 

Die Nichtanerkennung von Kunstraub ist als Völkergewohnheitsrecht bzw.  allgemeine Regel des Völ-
kerrechts seit 1943 spätestens seit Verfestigung der Washingtoner Prinzipien anzusehen. Es obliegt 
dem Gesetzgeber und den deutschen Gerichten, die sich daraus ergebende Nichtigkeit von entgegen-
stehenden Verjährungsregelungen anzuerkennen. 

Als erstes Land hatte Polen bereits am 2. Dezember 1939 beschlossen, alle Konfiskationen Deutsch-
lands als nichtig anzusehen.17 Die alliierte Völkergemeinschaft hatten dann 1943 beschlossen, dass die 

 
16 Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter – entsprechend 
dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer zurückzuführen. Wir verbessern die 
Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen Auskunftsanspruch normieren, die Verjährung des Herausga-
beanspruchs ausschließen, einen zentralen Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken“, 
Aus der Koalitionsvereinbarung “Mehr Fortschritt wagen » S. 125, (https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-
data.pdf?download=1)  
17 1006 Dekret Prezydenta Rzeczypsplitej z dnia 30 Listapada 1939 R o Niewaznosci aktow prawnych 
wlaz okupacyjnych vom 2. Dezember 1939, Dziennik Ustaw Nr. 102, Art. 2. Dekret des Präsidenten 
der Republik Polen vom 30. November 1939 über die Ungültigkeit der Besatzungsgesetze vom 2. 
Dezember 1939, Dziennik Ustaw (Gesetzblatt) Nr. 102, Art. 2. 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
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Staaten die Plünderungen von Kulturgut durch NS-Deutschland als nichtig ansehen. Mit der „Inter-
Allied Declaration Against Acts of Dispossession Committed in Territories Under Enemy Occupation 
or Control”18 vom 4. Januar 1943 („Londoner Deklaration“) hatten alle alliierten Staaten sich das 
Recht vorbehalten, die Plünderungsakte für nichtig zu erklären.  

„Accordingly, the Governments making this Declaration and the French National Committee 
reserve all their rights to declare invalid any transfers of, or dealings with, property, rights 
and interests of any description whatsoever which are, or have been, situated in the territories 
which have come under the occupation or control, direct of indirect of the Governments with 
which they are at war, or which belong, or have belonged to persons (including juridical per-
sons) resident in such territories, This warning applies whether such transfers of dealings 
have taken the form of open looting or plunder, or of transactions apparently legal in form, 
even when they purport to be voluntarily effected.“19 

 

Dieser Vorbehalt wurde umgehend umgesetzt. So hat beispielsweise Frankreich mit Erklärung bereits 
am 20. Januar 1943 durch das Comité National Français alle Akte der Plünderung als nichtig bezeich-
net und dies immer wieder bekräftigt.20 Diese Rechtslage wurde vom obersten Gericht Frankreichs 
jüngst eindrucksvoll bestätigt: „Cette nullité est de droit“21. Vergleichbare Regelungen und Entschei-
dungen gibt es in einer Vielzahl von anderen Ländern, die die Londoner Deklaration gezeichnet haben. 
Mit den Washingtoner Prinzipien wurde 1998 ein „soft law“ geboren, das sich immer weiter zu einem 
„hard law“ in den Zeichnerstaaten entwickelt. Dies kann als Bekräftigung des oben genannten Völker-
gewohnheitsrechts oder als eigenständige Entwicklung angesehen werden, im Ergebnis führt beides 
zur Nichtanerkennung von Kunstraub. An der Entwicklung der Washingtoner Prinzipien der vom 30. 
November bis zum 3. Dezember 1998 in Washington gehaltenen „Washington Conference on Holo-
caust Era Assets“ waren insgesamt 44 Staaten, 12 Nichtregierungsorganisationen – insbesondere jüdi-
sche Verfolgtenverbände – sowie der Vatikan beteiligt. Die Washingtoner Prinzipien wurden zunächst 
als Verhaltensregel auf zwischenstaatlicher Ebene ohne völkerrechtlich verbindliche Vertragsreglung 
mit verhaltensregelndem Appellativcharakter, als „soft law“,22 beschrieben, das außerhalb der in Art. 
38 IGH-Statut kanonierten Formen deklariert wurde. In der herkömmlichen Quellenlehre wird verhal-
tensregelndes „soft law“ nicht als Völkerrecht aufgefasst. Dennoch kann den bewusst offen formulier-
ten Washington Principles und ihrer regulativen normativen in 44 Staaten freiwillig umgesetzten Aus-
gestaltungen hinsichtlich der darin formulierten Ziele eine Vorreiterfunktion für eine völkerrechtlich 
verbindlich geregeltes „hard law“ zugesprochen werden, das zum Zeitpunkt der Vereinbarung der 

 
18  Inter-Allied Declaration Against Acts of Dispossession Committed in Territories Under Enemy Occupation 
or Control vom 5.1.1943, https://www.lootedartcommission.com/web_images/documents/Inter-Allied%20Dec-
laration%205%20January%201943%20.pdf  
19 a.a.O.  

20 Zitiert in der Ordonance vom 12.11.1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l´enmi ou sous 
son controle, Journal Officiel vom 18.11.1943, No. 37, S. 377 
21   Conseil d´État, Assemblée, 20/07/2014, 349789, Ziffer 5, Publié au recueil Lebon, https://www.le-
gifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029323393 
22 „Eine dritte Definition versteht unter dem Terminus des „soft law“ „verhaltensbezogene Regelungen, die 
von Hoheitsträgern bzw. mit der Ausübung von Hoheitsgewalt befassten Stellen geschaffen werden, die über 
keine oder nur eine auf die Innensphäre des Regelungsgebers bezogene Rechtsverbindlichkeit verfügen und die 
ihre Steuerungswirkung auf außerrechtlichem Wege erzielen. Bei „soft law“ handelt es sich also um eine reine 
„Selbstverpflichtung“ seiner Schöpfer, die sich freiwillig einem rechtlich unverbindlichen Verhaltenspro-
gramm, bzw. speziellen Richtlinien und Standards unterwerfen, die weder vor nationalen noch vor internatio-
nalen Gerichten justiziabel sind.“ Vgl.: Moll, David: Ausfuhrverbot für NS-Raubkunst, Berlin/Boston 2017, 
S.204 

https://www.lootedartcommission.com/web_images/documents/Inter-Allied%20Declaration%205%20January%201943%20.pdf
https://www.lootedartcommission.com/web_images/documents/Inter-Allied%20Declaration%205%20January%201943%20.pdf
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Washingtoner Konferenz durch Vorbehalte der Teilnehmer nicht beschlossen werden konnte23. Die 
zunächst zur individuellen „Erprobung und Umsetzung“ notwendig außerrechtlich formulierten Ver-
einbarungen in den Beschlüssen von Washington, wie die Umsetzungsrichtlinie in Prinzip Nr. 11: „Die 
Staaten werden dazu aufgerufen, innerstaatliche Verfahren zur Umsetzung dieser Richtlinien zu ent-
wickeln“24 können als eine intendiert provisorische Vorrechtsform zu einer völkerrechtlich verbindli-
chen Ausgestaltung verstanden werden, als ein „pré-droit“ mit völkerrechtspolitischen Leitvorstellun-
gen25, der in über die praktische Ausgestaltung und Praxis in eine „harte Form“ gegossen wurde in 25 
Jahren der vertraglichen Ausgestaltung in 44 Staaten. Dieses „soft law“26 hat in beteiligten Staaten 
zum innerstaatlichen Erlass institutionalisierten Rechts geführt und bei der Fortschreibung von Recht 
Berücksichtigung gefunden, wie auch zur Etablierung von quasi rechtsgleich angewendeten Hand-
lungsempfehlungen und Erlassen27. Aus der so gewonnenen Rechtspraxis in den Staaten entstand eine 
neue Rechtserzeugung auch bezogen auf die völkerrechtliche Normativität, da die Grenzen zu Rechts-
bindungen in der Umsetzung nicht immer klar zu ziehen sind. Auf Basis der Washingtoner Prinzipien 
beschloss das Europäische Parlament (EP) für die die Mitgliedsstatten der Europäischen Union recht-
lich auszugestaltende normative Aufforderung zur Realisierung der Ziele der Washingtoner Konferenz 
von 1998 hinsichtlich der Restitution von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- und Kulturgut, 
in dem es diese 1:1 in ein völkerrechtlich verbindliches europäisches Recht zu übertragen beabsich-
tigte, und das es an die Europäische Konvention für Menschenrechte als Fundament deklaratorisch 
symbolreich ankoppelte: 
 

“The European Parliament calls on the Member States and applicant States to make all neces-
sary efforts to adopt measures to ensure the creation of mechanisms which favour the return 
of the property referred to in this resolution and to be mindful that the return of art objects 
looted as part of crime against humanity to rightful claimants is a matter of general interest 
for the purposes of Article 1 of Protocol 1 to the European Convention of Human Rights” 

 

In der ausführlichen Begründung der Vorlage an das EP wurde NS-Raubgut als kategorisch gestohle-
nes Gut klassifiziert, welches faktisch von Dieben gestohlen wurde, und sich seither in der Besitz-
weitergabe als Diebesgut unrechtmäßig im Besitz von Dieben oder Unberechtigter befindet:  

“Although the problem of looted cultural goods is a matter of public knowledge, it has often 
proved remarkably difficult for private claimants to recover their property. One reason for 
this is that many European nations have chosen to ignore international law regarding the sta-
tus of this property, and permit a thief (or those in the chain of possession from the thief) to 
pass valid title to buyers under national law. In addition, looted cultural goods cases often be-
come enmeshed in complex issues of choice of law and statutes of limitation, based on where 

 
23 Auf die Nichtdurchsetzbarkeit einer initial angedacht rechtlich verbindlichen Vereinbarungen zum Umgang 
NS-Raubkunst als Konferenzergebnis von Washington 1998 verwies der Initiator und US-Diplomat der Konfe-
renz Stuart E. Eizenstat explizit, so retrospektiv im Interview „Washington war eine Revolution“ der Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz 2018,  https://www.spkmagazin.de/washington-war-eine-revolution.html 
24 Vgl.: https://kulturgutverluste.de/kontexte/ns-raubgut 
25 In diesem Sinne formulierte dieses Leitmotiv Stuart E. Eizenstat: „Es war wichtig, ein Ziel zu setzen, um 
Maßnahmen anzuregen“, vgl.: Interview mit Stuart E. Ezenstat „Washington war eine Revolution“ der Stiftung 
Preussischer Kulturbesitz 2018,  https://www.spkmagazin.de/washington-war-eine-revolution.html  
26 Zur klassischen völkerrechtlichen Lehre zum Begriff „soft law“ siehe: Verdross, Alfred; Simma, Bruno: Uni-
verselles Völkerrecht. Theorie und Praxis, 3. Aufl., Berlin 1984, S.419. 
27 In Deutschland 1999 zur „Handreichung zur Umsetzung der Bundesregierung, der Länder und der kommuna-
len Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbe-
sondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember 1999: „Mit ihrer Erklärung …haben sich Bund, Länder und kom-
munale Spitzenverbände zur Verwirklichung der Washingtoner Erklärung bekannt. Die Gemeinsame Erklärung 
unterstreicht, dass die Identifizierung und Rückgabe von NS-Raubgut zu den Kernaufgaben der öffentlichen Kul-
tureinrichtungen gehört.“ siehe https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Handreichung.pdf 

https://www.spkmagazin.de/washington-war-eine-revolution.html
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the art was looted, where it has been over time or where it was found. Finally, claimants have 
faced significant hurdles in researching their claims, due to varying standards of archival ac-
cess over Europe.” 

 

Wir befinden uns in einer Zeit der Bekräftigung dieser Entwicklung vom völkerrechtlichen “soft law” 
hin zu einem “hard law” durch die sich immer stärker abbildende Rechtsauffassung in Form von in-
ternationalen Vereinbarungen, Deklarationen und innerstaatlicher Rechtsgebung in Verfolgung der 
Verpflichtung zur Umsetzung eines Völkergewohnheitsrechts, so zum Beispiel in Österreich mit dem 
1998 erlassenen österreichischen Kunstrückgabegesetz28. Das Gesetz nimmt ausdrücklich Bezug auf 
die Washingtoner Prinzipien. Gleiches gilt für Liechtenstein. 29 Dies wird auch dadurch bestätig, dass 
eine Reihe von Staaten die von den Washingtoner Prinzipien geforderten Institutionen umsetzten, also 
die Beratende Kommissionen für NS-Raubkunst und dazu im Verbund der “Network of European 
Restitution Committees”30 kooperieren, so etwa Österreich Deutschland, die Niederlande, das Verei-
nigten Königreich (UK) und Frankreich.     
 
Dieser sich manifestierende Entwicklungsprozess von allgemeinem “soft law” hin zu einem “hard 
law” wurde initiativ 1999 als Ausfluss der Konferenz von Washington vom Europäischen Parlament 
in der Resolution 120531 mit überwältigender Mehrheit in der Annahme zeitgleich angestoßen. Die 
Notwendigkeit einer einheitlichen europäischen Rechtsanpassung an die Erfordernisse der Washing-
toner Prinzipien zur Eröffnung der Möglichkeit zu Restitutionen von unrechtmäßig32 NS-verfolgungs-
bedingt entzogenem Kunst- und Kulturgutbesitz an die berechtigten Eigentümer und Erben, insbeson-
dere auch zur Aufhebung der Verjährung in Punkt 13.1, der Einrede des gutgläubigen Besitzes und 
Erwerbes, sowie hinsichtlich der kulturellen Unabkömmlichkeit und Möglichkeit zur Translokation 
von als national wertvoll, geschützt eingestuftem Kulturgut als Hindernis zu Restitutionen, wurde de-
klariert: 

13.  It may be necessary to facilitate restitution by providing for legislative change with partic-
ular regard being paid to: 
13.1 extending or removing statutory limitation periods; 
13.2 removing restrictions on alienability; 
13.3 providing immunity from actions for breach of duty on the part of those responsible for 
collections; 

13.4 waiving export controls. 
 
Das Europäische Parlament, das wichtigstes gemeinsames demokratisch gewähltes Repräsentations-
organ der Bevölkerungen Europas, hat als gesetzgebendes Organ des Völkerrechtssubjekt EU eine 
herausragende Stellung sowohl in der EU im Binnenverhältnis der Staaten als auch in der externen 

 
28 Siehe: Pawlowsky, Verena; Wendelin, Harald (Hg.): Enteignete Kunst. Raub und Rückgabe- Österreich von 
1938 bis heute, Wien 2006 sowie Dewey, Anne: Gerecht und fair? Die Empfehlungspraxis des österreichischen 
Kunstrückgabebeirates im Lichte der Washingtoner Prinzipien, Berlin/ Boston 2022. 
29 Francici, Esther Tisa: Liechtenstein und der internationale Kunstmarkt 1933-1945. Sammlungen und ihre Pro-
venienzen im Spannungsfeld von Flucht, Raub und Restitution, Zürich 2005. 
30 2019 unter Vorsitz der Republik Frankreich begründet, siehe: https://www.civs.gouv.fr/news/establishment-
of-a-network-of-european-restitution-committees/ 
31  Parliamentary Assembly Resolution 1205 (1999) Looted Jewish Property 
https://pace.coe.int/en/files/16726/html 
32 Zu universellen Richtigkeits- und Gerechtigkeitsvorstellungen mit Bezug zu staatlichem Unrecht und dessen 
zeitliche Fortschreibung siehe: Schönberger, Sophie: Was soll zurück? Die Restitution von Kulturgütern im Zeit-
alter der Nostalgie, München 2021. 
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internationalen Politik. Deklarationen des Europäischen Parlaments haben zwar nicht den rechtsbil-
denden Stellenwert für das Völkerrecht wie Deklarationen der Vollversammlung der Vereinten Nati-
onen33, können jedoch der Einleitung und Beschleunigung zur Herausbildung von Normen beitragen34, 
die positives Völkerrecht durch die Umsetzung in der Praxis erzeugen, so wie mit gleichem Rege-
lungsinhalt in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) die wegweisende Aufhebung der Verjäh-
rung bezogen auf Restitutionsfälle, die NS-verfolgungsbeding entzogenen Kunst- und Kulturgut be-
treffen, im HEAR Holocaust Expropriated Art Recovery Act 35, für die Dauer von sechs Jahren. 
Deutschland hat immerhin in § 40 Abs. 1 des Kulturgutschutzgesetzes - bemerkenswerterweise ohne 
jede Bezugnahme auf NS-Raubgut – ein Verbot für abhanden gekommenes Kulturgut statuiert. Nach 
§ 40 Abs. 2 KGSG sind Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte, die nach Absatz 1 verboten sind, 
sind nichtig. Dies sollte dann auch für NS-Raubgut gelten.36 Solange Deutschland nicht die Regelun-
gen zur Verjährung anpasst, würden Eigentum und Besitz dauerhaft auseinanderfallen, ein absurdes 
Ergebnis, das den Rechtsfrieden, der von den Gegnern37 der Washingtoner Prinzipien beschworen 
wird, auch innerstaatlich nicht stärkt, im Ausland werden die Verrenkungen Deutschlands ohnehin 
nicht verstanden. 
Deutschland, vertreten durch die Staatsministerin Frau Grütters und den Leiter der Abteilung Kultur 
und Kommunikation im Auswärtigen Amt Andreas Görgen, hat sich in einer „Joint Declaration vom 
26. November 2018“ mit den USA erneut verpflichtet, die Washingtoner Prinzipien zu implementie-
ren. Dies ist bis heute – aller Worte zum Trotz - nicht erfolgt. 

Der deutsche Gesetzgeber weicht der Verpflichtung zur Umsetzung des Völkergewohnheitsrechts ins 
Zivilrecht aus, wenngleich Art. 25 GG eine direkte Anwendbarkeit ermöglichte. Auch die deutschen 
Gerichte ignorieren konsequent diese Möglichkeit einer unmittelbaren Anwendbarkeit, die sich auf-
drängt. Denn in der normativen Verknüpfung des allgemeinen Völkerrechts und des innerstaatlichen 
Rechts durch Art. 25 Grund Gesetz (GG) wird die unmittelbare Geltung der allgemeinen Regeln des 
Völkerrechts als “Rechtsanwendungsbefehl” des Art. 25 GG impliziert, womit “”allgemeine Regeln 
des Völkerrechts als solche mit ihrer jeweiligen völkerrechtlichen Tragweite Bestandteil des objekti-
ven, im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts seien”.  

Dabei hat der Bundesrat bei Verabschiedung der Schuldrechtsmodernisierungsreform dem Bundesge-
setzgeber aufgegeben, 

„dass die Bundesregierung zu der Frage, ob und in welcher Weise die Verjährung von Heraus-
gabeansprüchen in Bezug auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes und kriegsbedingt verlagertes 
Kulturgut einer Sonderregelung bedarf, baldmöglich Stellung nimmt und gegebenenfalls einen 
Gesetzesentwurf vorlegt.“38 

 
33 Siehe: Verdross, Alfred; Simma, Bruno: Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis, 3. Aufl. 1984, S.405. 
34 Vgl. European Parliament resolution on a legal framework for free movement within the internal market of 
goods whose ownership is likely to be contested (2002/2114(INI)) „The main objective of this European Parlia-
ment initiative is to propose the development of transparent remedial structures, which should be consistent with 
applicable principles of European and international law.”  
35 Rapp, Julian Philipp: NS-Raubkunst vor amerikanischen Gerichten. Aktuelle Entwicklungen der restitution 
litigation in den USA. Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht (458), Tübingen 2021.  
36 Kling, Michael, in: Kulturgutschutzgesetz, Baden-Baden 2021, § 40 Rz. 22. 
37 Vgl. den schwer erträglichen Artikel des Vorsitzenden Richters am Verwaltungsgericht Berlin, Kiechle, Fried-
rich, Kunst und Restitutio Zu einigen Aspekten des rechtlichen Umgangs mit Kunst und des künstlerischen Um-
gangs mit Recht, NJOZ 2011, 193, 197 ff. 
38 Zitiert nach Hannes Hartung, Kunstraub in Krieg und Verfolgung, Berlin 2005, S. 324. 
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Die deutschen Gerichte haben bedauerlicherweise nicht die sich anbietende Lösung gefunden, etwa 
dass die Berufung auf die Einrede der Verjährung gem. § 242 BGB sittenwidrig ist, insbesondere wenn 
sie von öffentlich-rechtlichen Körperschaften Deutschlands erhoben wird. Als missbräuchliche 
Rechtsausübung kann § 242 BGB aber auch dem privaten Dritterwerber entgegengehalten werden, der 
sich nicht über die Provenienz des erworbenen Kulturguts ausführlich informiert hat. 

Somit ist der Weg vorgezeichnet: Der deutsche Gesetzgeber ist aufgerufen, den Vindikationsausan-
spruch betreffend Raubkunst von den allgemeinen Regeln auszunehmen oder generell auf die Verjäh-
rung bei Raubgut zu verzichten. 

Die Verjährung von Diebesgut ist ohnehin ein gesetzgeberischer Sonderweg, den Deutschland 1900 
gegen viel inländische Kritik und entgegen der ganz überwiegenden Gesetzgebung im Ausland be-
schlossen hat.39 So gibt es in der Schweiz und in Großbritannien keine Verjährung des Herausgabean-
spruchs.40 In Österreich, Italien und Frankreich kommen Verjährungsregelungen bei Diebesgut nicht 
zur Anwendung.41  

Eine andere Regelungsform wäre, den Verjährungsbeginn erst mit der Entdeckung des Raubguts be-
ginnen zu lassen. Viele US-Bundesstaaten kennen im common law keine Verjährungsregelung, sie 
halten jedoch das Rechtsinstitut der „laches“ als Ausdruck der Equity demjenigen entgegen, der seinen 
Anspruch kennt, ihn aber über mehr als 6 Monate nicht geltend macht.42 Mittlerweile hat aber auch 
der Bundesstaat New York anerkannt, dass dieses Rechtsinstitut, welches unwissenden Erben und ih-
ren an Verhandlungslösung glaubenden Rechtsvertretern beispielsweise vom MoMA entgegengehal-
ten wurde43, dem Rechtsfrieden widerspricht. Er hat daraufhin Museen verpflichtet, beim Aufhängen 
von Kunst darauf aufmerksam zu machen, dass dies Raubkunst ist. Dies zeigt, dass auch andere Re-
gelungen, dem Rechtsverkehr nach einem gewissen Zeitablauf, Sicherheit zu geben, den Rechtsfrieden 
nur bedingt herstellen können. Daher ist diese Lösung nicht empfehlenswert. 

Es verbleibt daher die Empfehlung, dass der Vindikationsanspruch gegenüber Kunstraubgut, insbe-
sondere solches aus NS-Kunstraubtatbeständen, nicht verjährt, was als Ausnahme zu dem allgemeinen 
Verjährungsregelungen in § 195 BGB eingefügt werden sollte. Dies würde auch dem außerordentli-
chen Unrecht, welches durch den Kunstraub zu NS-Zeiten entstanden ist, gerecht:  

Vorschlag § 195 BGB Satz 2 (neu):  

„Dies gilt nicht für Ansprüche auf Herausgabe von Kulturgegenständen, die rassisch oder po-
litisch Verfolgten zwischen 1933 und 1945 gleich aus welchen Gründen abhandengekommen 
sind.  

 
39  Vgl. die ausführliche Darstellung bei Hartung, Hannes, Kunstraub in Krieg und Verfolgung, Berlin 2005, S. 
317 ff.. 
40 Hartung, Hannes, Kunstraub in Krieg und Verfolgung, Berlin 2005, S. 328. 
41 Hartung, a.a.O. S. 328. 
42 Knott, Herman, Der Anspruch auf Herausgabe gestohlenen und illegal exportierten Kulturguts; Baden-Baden 
1990; Köhling, Lambert, Der Eigentumserwerb abhanden gekommener Kunstgegenstände im amerikanischen 
Recht, Münster 1999; Hartung, Hannes, Kunstraub in Krieg und Verfolgung, Berlin 2005, S. 328. 
43 Vgl. Grosz v. Museum of Modern Art, 772 F. Supp. 2d 472 (S.D.N.Y. 2010); 403 Fed. Appx. 575  
(2d Cir. 2010); der Fall ist ausführlich dargestellt unter https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/three-grosz-
paintings-2013-grosz-heirs-v-museum-of-modern-art . 

https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/three-grosz-paintings-2013-grosz-heirs-v-museum-of-modern-art
https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/three-grosz-paintings-2013-grosz-heirs-v-museum-of-modern-art
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Für den in der Praxis recht häufig vorkommenden Fall, dass ein Kulturgut NS-verfolgungsbedingt an 
einen weiteren rassisch oder politisch Verfolgten gelangte, sollte für den heute anspruchslosen Ver-
folgten ein Entschädigungsanspruch vorgesehen werden: 

„Kam dieser Kulturgegenstand auch einem nachfolgenden Erwerber, der rassisch oder poli-
tisch verfolgt war, gleich aus welchem Grund zwischen 1933 und 1945 NS-verfolgungsbedingt 
abhanden, so hat dieser einen Schadensersatzanspruch gegen den deutschen Staat, welcher 
nicht verjährt.“ 
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D. Umkehr der Beweislast: Ersitzung nur bei gutgläubigem Erwerb 
 

Thesen:   

- Eine Umkehr der Beweislast ist sinnvoll, um der durch das Deutsche Reich verursachten Be-
weisnot der Antragsteller entgegenzuwirken; 
 

- § 937 II S. 2 (neu): Widerlegliche Vermutung, dass kein guter Glaube bei Ersitzung bestand, 
wenn die Provenienz zwischen 1933 und 1945 nicht bei Erwerb positiv geklärt wurde. 
 
 

- Noch stärker wäre folgend Regelung: § 937 II S. 3 (neu): Ersitzung ausgeschlossen für Kul-
turgüter, welche zwischen 1933 und 1945 rassisch oder politisch Verfolgten abhandenka-
men, Entschädigung für Personen, die vor Inkrafttreten Eigentümer geworden sind. 
 

- Die Vermutung kann widerlegt werden, wenn der Kaufpreis angemessen war, der Rechtsvor-
gänger den Kaufpreis erhalten hat und die Veräußerung ohne das nationalsozialistische Re-
gime nicht stattgefunden hätte. 
 
 

 
Begründung: 

Die Ersitzung erfolgt akquisitiv, das heißt, der Ersitzer erlangt Eigentum.44 Entzieht man ihm das Er-
sessene, so dürfte ein Entschädigungsanspruch entstehen. Daher würde eine Regelung, welche bereits 
vor Inkrafttreten des Restitutionsgesetzes die Ersitzung ausschließt, Entschädigungsansprüche auslö-
sen. Ohne eine Entschädigung könnte aber die Ersitzung für NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kul-
turgut für die Zukunft ausgeschlossen werden. 
 
In einem ersten Schritt könnte § 937 II S. 2 BGB eine widerlegliche Vermutung erhalten, dass kein 
guter Glaube bei Ersitzung bestand, wenn die Provenienz zwischen 1933 und 1945 nicht positiv geklärt 
wurde. 
 
Eine noch weitergehende Lösung wäre § 937 II S. 3 (neu) so zu gestalten, dass eine Ersitzung ausge-
schlossen ist für Kulturgüter, welche zwischen 1933 und 1945 rassisch oder politisch Verfolgten ab-
handenkamen, Schadensersatz für Personen, die vor Inkrafttreten Eigentümer geworden sind.  

 
44 Hartung, Hannes, Kunstraub in Krieg und Verfolgung, Berlin 2005, S. 356. 
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E. Beratende Kommission aktuelle Arbeitsweise/ einseitige Anrufbarkeit/ 

grundlegende Reform 

 

Thesen:   

- Die Arbeit der Beratenden Kommission ist auf der einen Seite durch die Qualität ihrer bishe-
rigen Arbeit positiv einzuschätzen und hat den Reputationsschaden Deutschlands durch die 
fehlende Umsetzung der Washingtoner Prinzipien verringert; 
 

- Jedoch kann die Beratende Kommission mit 24 Empfehlungen in 20 Jahren den Bedarf an 
zeitnahen Entscheidungen nicht erfüllen. Daher sind die im Memorandum vom 4. September 
2023 von der Beratenden Kommission erhobenen Forderungen zu unterstützen; 
 

- Sollte die Beratende Kommission weiter bestehen bleiben, müsste diese massiv personell und 
materiell aufgestockt und weiter professionalisiert und möglicherweise in eine eigenständige 
Stiftung öffentlichen Rechts überführt werden; 
 

- Sollte ein Restitutionsgesetz verabschiedet werden, könnte je nach dessen Ausgestaltung die 
Sachkompetenz der Beratende Kommission bei Entscheidungen gegen die Bundesrepublik 
Deutschland als Sachverständigenrat angehört werden müssen, um moralisch-juristischen 
Wertungen einfließen zu lassen. Bei Entscheidungen gegen Bundesländer, die nicht das Re-
stitutionsgesetz inkorporieren wollen, könnte sie ihre bisherige Rolle behalten. 

 

Begründung: 

Der Koalitionsvertrag sieht eine Stärkung der Position der Beratenden Kommission vor.45 

Die Beratende Kommission hat in ihren 24 Entscheidungen eine hohe Qualität und auch juristisch 
fundierte Empathie für die Forderungen der Antragsteller gezeigt, was ihr viel nur als bösartig zu be-
zeichnende Kritik eingebracht hat. Jedoch wird die Anzahl der Entscheidungen der hohen Zahl von 
möglichen Fällen und entsprechenden Erwartungen der Nachfahren nicht gerecht.  Die ihr zugewiese-
nen Rolle als Mediatorin unter der Voraussetzung einer gemeinsamen Anrufung führt zu einer erheb-
lichen Beschränkung ihres Wirkungskreises, die in völligem Missverhältnis zu den potentiellen Fall-
zahlen steht. Da die Motivation der Museen durch Fördermittelnebenbestimmungen bis heute nicht 
funktioniert, halten die Einführung einer einseitigen Anrufbarkeit nunmehr für sinnvoll. Dies setzt in 
Erwartung der dann erheblich steigenden Fallzahlen eine andere personelle und materielle Ausstattung 
der Beratenden Kommission vor. Die Beratende Kommission selbst hat diese Missstände alle erkannt 

 
45 Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter – entsprechend 
dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer zurückzuführen. Wir verbessern die 
Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen Auskunftsanspruch normieren, die Verjährung des Herausga-
beanspruchs ausschließen, einen zentralen Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken“, 
Aus der Koalitionsvereinbarung “Mehr Fortschritt wagen » S. 125, (https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-
data.pdf?download=1)  

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
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und in einem Memorandum vom 4. September 2023 veröffentlicht. Die Lehren daraus sollten gezogen 
werden. Im Einzelnen: 

Die seit 2003 bestehende und bei der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste angesiedelte „Be-
ratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kul-
turguts, insbesondere aus jüdischem Besitz“ (nachfolgend „Beratende Kommission“ genannt) wurde 
von der Bundesregierung 2003 eingerichtet:   
 
„Zur Umsetzung der Washingtoner Prinzipien sowie der Gemeinsamen Erklärung von Bund, Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden zu deren Umsetzung und in Übereinstimmung mit den Ländern 
und kommunalen Spitzenverbände…. Grundlage ihrer Tätigkeit ist die entsprechende Absprache zwi-
schen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden.“ 

Die seit 2.11.2016 festgelegte Verfahrensordnung der Beratenden Kommission definiert das grundle-
gende Mandat der Beratenden Kommission in § 1 (1)46:   
 
„Die Kommission kann bei Streitigkeiten über die Rückgabe von Kulturgütern angerufen werden, die 
während der Herrschaft des Nationalsozialismus vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 ihren 
Eigentümern, insbesondere jüdischen Bürgern, verfolgungsbedingt entzogen wurden.“   
 
Gem. § 1 (2) ist die Beratende Kommission Mediatorin in Streitfällen, die subsidiär und Verfahren, 
wie in § 4 beschrieben vorgelagert nicht zwischen den Parteien eigenständig geklärt werden konnten. 

„Die Kommission fungiert als Mediatorin zwischen den Parteien und wirkt zu jedem Zeitpunkt 
des Verfahrens auf eine gütliche Einigung hin. Sie kann zur Beilegung des Streits Empfehlungen 
abgeben, die auch moralisch-ethisch begründet werden können“. 

Dem vergleichbaren Sinn einer streitschlichtenden juristischen Mediation47 nach ist die Bereitschaft 
beider Parteien die grundlegende Voraussetzung für eine gemeinsame Anrufung der Beratenden Kom-
mission, daher kann bisher gem. § 3 (1) die Beratende Kommission nur tätig werden, wenn das Ein-
verständnis beider streitbeteiligten Seiten zum Mediationsverfahren vor der BERATENDE KOMMIS-
SION vorliegt.   
 

Dies hat nach Aussage der Beratenden Kommission dazu geführt, dass in einer Vielzahl von Fällen 
die Beratende Kommission nicht tätig werden konnte. Der bekannteste Fall ist die nur als beschämend 
zu bezeichnende Weigerung des Freistaats Bayern, die Beratende Kommission in dem Verfahren Er-
ben Mendelssohn gegen Freistaat Bayern anzurufen.48 Die Begründung Bayerns, es läge kein Fall ge-
mäß der Washingtoner Prinzipien vor, beraubt die Beratende Kommission der Prüfung ihrer Zustän-
digkeit. In ihrem 20-jährigen Bestehen hat die Beratende Kommission insgesamt nur 24 Empfehlungen 
ausgesprochen. Diese Zahl ist deutlich unangemessen zur Anzahl potentieller Raubkunstfälle in 
Deutschland, welche je nach Schätzung sechsstellig sein dürfte.49 

 
46 Zur Verfahrensordnung siehe: https://www.beratende-kommission.de/de/verfahren  
47 Vgl.: Haft, Fritjof; Schlieffen, Katharina (Hg.): Handbuch Mediation, 3. Aufl., München 2016. 
48 Schoeps, Julius, Wem gehört Picassos „Madame Soler“?, Berlin 2022. 
49 Kirchmaier schätzt allein für die Bayerische Staatsgemäldesammlung 800 „aus Staatsbesitz“ überlassene 
Werke, Robert Kirchmaier, Die haushaltsrechtliche Bewältigung der Restitution von Holocaust Art im Freistaat 
Bayern, in Odendahl, Kerstin, Weber, Johannes (Hrsg.): Kulturgüterschutz – Kunstrecht – Kultur-recht, Fest-

https://www.beratende-kommission.de/de/verfahren
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Aus diesem „Missstand“ wurde national und international allseitig zunehmend die Forderung formu-
liert, wiederum in Verkennung der grundlegend ethisch-moralisch begründeten Konzeption der Bera-
tenden Kommission, in einer „Reform“50 der Beratenden Kommission unter anderem eine einseitige 
Anrufbarkeit der Beratenden Kommission zu eröffnen. Im Ergebnis würde die einseitige Anrufbarkeit 
zur Folge haben, den rein moralisch-ethische, faktisch rechtlos begründeten Charakter der Beratenden 
Kommission als moralische Schlichtungsinstanz im Geiste der freiwilligen, selbstverpflichtenden 
Washingtoner Prinzipien und deren bewusst offenen gelassenen interpretatorischen Ausgestaltungs-
möglichkeiten zur Findung von einvernehmlichen, fairen und gerechten Lösungen, fundamental aus-
zuhebeln.  

Die Anrufung der Beratende Kommission dient im Ergebnis, nach einer bereits im Vorfeld geschei-
terten Mediation, primär der Herbeiführung einer quasi schiedsgerichtlichen, von beiden anrufenden 
Streitbeteiligten mit gütlicher Entscheidung gem. § 6 (1) mit einer 2/3 Mehrheit der Kommissionsmit-
glieder, der zu Folgen sich beide Streitparteien mit der Anrufung der Beratenden Kommission gem. § 
3 (1) freiwillig vorab verpflichtet haben. Die so intendierten und mehrheitlich durch die Kommissi-
onsmitglieder getroffenen Entscheidungen zur Streitbeilegung am Ende des stufenweise aufgebauten 
Mediationszwischenverfahrens, mit umfangreichen vorherigen Stellungnahmen und ausgewogenen 
Anhörungen beider Parteien gem. § 5 der Verfahrensordnung, führen nur bei anhaltend fehlendem 
Einigungswillen der Streitparteien in den Mediationsbemühungen folglich zu einer (explizit rechtlich 
nicht bindenden) Kommissionsentscheidung. Nur die hohe moralisch-ethische Integrität der gesell-
schaftlich angesehenen und verdienten Kommissionsmitglieder, das strukturelle Schieds- und Media-
tionsvor- und Hauptverfahren, und die objektive Bemühung um die Findung einer fairen und gerech-
ten, nicht-rechtlich begründeten (!)  Lösung gem. der Washingtoner Prinzipien der zehnköpfigen Be-
ratenden Kommission mit qualifizierter Entscheidungsmehrheit sollen als Orientierungsparameter der 
„Empfehlung“ die Akzeptanz der Entscheidungsfindung erstens bei den beiden Streitbeteiligten und 
zweitens als auch der Öffentlichkeit/ Bürgergesellschaft als „Stakeholder“ im öffentlichen Kunst- und 
Kulturgutbesitz befindlicher Institutionen, herbeiführen. Explizit weil es sich bei Entscheidungen der 
Beratende Kommission um eine reine ethisch-moralische Empfehlung ohne jede rechtliche Bindungs-
wirkung für die Parteien handelt51, die letztlich nur einem „Geist der Versöhnung“ per Mediation ver-
pflichtet sind, birgt die einseitige Anrufbarkeit der Beratende Kommission Risiken für die Akzeptanz 
des mediativ angelegten Verfahrens, insbesondere für die gesellschaftliche Akzeptanz der einseitig 
und gegen den Willen eines Beteiligten ergangen Empfehlungen, die in aktueller Ausgestaltung der 
Beratende Kommission weder rechtlich begründet noch durchsetzbar wären, und folglich ins Leere 

 
schrift für Kurt Siehr zum 75. Geburtstag, Baden-Baden 2010, S. 177, 189; Müller spricht von 150.000 entwen-
deten Werken in Westeuropa und 500.000 Werken in Osteuropa Nazi-Era Stolen Art and U.S. Museums: A 
Survey of U.S. Museums Concerning Adherence to the Washington Principles on Nazi-Confiscated Art and the 
Procedure and Guidelines Recommended by the American Association of Muesums regarding  Objects Trans-
ferred in Europe during Nazi Era, 25.7.2006; zu finden auf der website der Claims Conference (http://claim-
scon.org), S. 1, zitiert nach  Müller, Melinda, Raubkunst – Rückblick und Ausblick, ebenda, S. 147 FN1.  
50 Vgl. Memorandum der Beratenden Kommission NS-Raubgut vom 04.09.2023, abrufbar in ausführlicher Form 
unter: https://art.claimscon.org/wp-content/uploads/2023/09/23-09-04_memorandum.pdf . 
51 Matthias Weller sieht in den Prinzipien von Washington die „Überwindung“ von Grenzen des geltenden 
Rechts durch das überragend moralisch-ethische „Gewicht“ der internationalen Selbstverpflichtung in den 
Washingtoner Prinzipien, vgl.: „Genau diese Grenzen des allgemein geltenden Rechts wollen die Washingto-
ner Prinzipien überwinden, dies auf außerrechtlichen, jedenfalls außerhalb des geltenden Rechts zu ebnenden 
„moralischen“ Wegen. Natürlich enden solche Wege erst einmal an bestehenden Eigentumspositionen. Die 
Washingtoner Prinzipien respektieren diese auch, appellieren ganz bewusst „nur“ an das Gewissen des jewei-
ligen Eigentümers, dies allerdings mit dem Gewicht der Gemeinschaft der 44 teilnehmenden Staaten.“ Vgl.: 
Weller, Matthias: Nach 20 Jahren „Washingtoner Principles on Nazi Confiscated Art“: Zeit für ein „Restate-
ment of Restitution Rules“, in: Gebauer, Martin; Huber, Stefan (Hg.): Politisches Kollisionsrecht. Sachnorm-
zweck, Hoheitsinteressen, Kultur, Tübingen 2021, S.94. 

http://claimscon.org/
http://claimscon.org/
https://art.claimscon.org/wp-content/uploads/2023/09/23-09-04_memorandum.pdf
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laufen könnten. Welche Konsequenzen hätte es, würden z.B. öffentliche Museen oder überwiegend 
öffentlich finanzierte Museen im Verbund einseitige, gegen sie gerichtete Entscheidungen der Bera-
tende Kommission ablehnen? Wir sind der Ansicht, dass diese Situation nicht entstehen wird, da der 
„name and shame“-Effekt der Ablehnung einer Empfehlung der Beratende Kommission für jedes Mu-
seum weitreichende schädliche Folgen hätte, die zu einem Ausschluss aus dem internationalen Aus-
tausch und hoffentlich auch zum Ausschluss von Fördergeldern des Bundes führen könnten. 

Die von der vormaligen Staatsministerin Grütters (bereits 2018) und ihrem Staatssekretär Wieandt 
(noch 202352) behauptete Versuch, die Museen zur Anrufung der Beratende Kommission durch Ne-
benbestimmungen in der Fördermittelvergabe zu motivieren, ist wohl mit wenigen Ausnahmen ge-
scheitert oder nie unternommen worden. Angeblich soll das mit der Durchführung beauftragten Zent-
rum für Kulturgutverluste diese Förderbedingungen vereitelt haben.53 Dass weder Frau Grütters, noch 
ihr Staatssekretär dies über fünf Jahre mitbekommen haben sollen, ist wenig überzeugend. Insbeson-
dere auch die Zustände bei der Kulturverwaltung des Bundes, wo Tausende von Raubkunstwerke seit 
Jahren lagern, spricht dafür, dass die Umsetzung der Washingtoner Prinzipien bereits bei der Staats-
ministerin für Kultur nicht gewünscht war – entgegen anderslautender Vorträge. Es bleibt abzuwarten, 
ob sich dies bei der neuen Staatsministerin ändert.  

Die einseitige Anrufbarkeit führt zu einem (intendiert) deutlichen Anstieg von durch die Geschäfts-
stelle der Beratende Kommission zu bearbeitenden Streitfällen. Die Beratende Kommission wäre in 
der aktuellen Besetzung und infrastrukturellen Ausstattung der Geschäftsstelle jedoch nicht in der 
Lage, diese Fälle abzuarbeiten54, wie sie immer wieder selbst veröffentlicht hat. Von den aktuell neun 
Mitgliedern der Beratende Kommission sind nur zwei Juristen, der aktuelle Vorsitzende Prof. em. Dr. 
Hans Papier und Frau Eckertz-Höfer, wohingegen in den vier weiteren europäischen Beratenden Kom-
missionen im Vereinigten Königreich55, Frankreich56, den Niederlanden57 und Österreich58 ganz über-
wiegend Juristen berufen sind. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder der Beratenden Kommission 

 
52 Anlässlich der Konferenz „25 Jahre Washingtoner Prinzipien, Tendenzen und Thesen“ vom 12. Juli 2023 
im LVR-LandesMuseum, Colmantstr. 14-16, 53115 Bonn. 
53 Butin, Hubertus, „Wie der Bund durch seine Institutionen düpiert wird“, FAZ vom 8.12.2023, S. 16. 
54 In der 22. Sitzung - Öffentliche Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der FDP „20 Jahre Washingtoner Er-
klärung - Wirksamere Aufarbeitung der NS-Raubkunst durch Restrukturierung und Digitalisierung“ vom 20. 
Februar 2019 kritisierte Agnes Peresztegi die Arbeit des Zentrums für Kulturgutverluste und der Beratenden 
Kommission. Anträge auf Restitution würden zu langsam bearbeitet, es mangele an Transparenz, mitunter auch 
an interkultureller Kompetenz und Sprachkompetenz. In der Folge werde die Beratende Kommission zu selten 
angerufen. Vgl.: https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a22/oeffentliche_sitzun-
gen/700490-700490. 2023, also fünf Jahre nach den vorgetragenen Kritikpunkten aus Int. Perspektive, scheint 
noch immer strukturell keine substantielle Verbesserung der finanziellen und personellen Ausstattung eingetre-
ten zu sein. Auch dies ein Indiz für die eher hinderliche Verflechtung von DZK und Beratende Kommission NS-
Raubgut in einer Stiftungs- und Organisationsverwaltung. 
55 Beide Vorsitzende sowie der stellvertretende Vorsitzende der Beratenden Kommission des Vereinigten Kö-
nigreichs (UK) sind Richter, siehe https://www.gov.uk/government/groups/spoliation-advisory-panel#members.  
56 Der französischen Beratenden Kommission (CIVS) gehören ganz überwiegend Spitzenbeamte des frz. Staates 
und der Regierung an, davon insg. sieben ausgewiesene Juristen bzw. Richter, vgl.:  
https://www.civs.gouv.fr/en/the-civs/flow-chart/  
57 In der niederländischen Beratenden Kommission sind von sieben berufenen Kommissionsmitgliedern drei 
ausgewiesene Juristen, siehe: https://www.restitutiecommissie.nl/commissie/. (Anm.: Das Sekretariat der Kom-
mission hat fünf Vollzeitkräfte, davon eine Volljuristin, beschäftigt). 
58In Österreich untersteht die Kommission für Provenienzforschung, die auch Restitutionen gem. dem Kunst-
rückgabegesetz von 1998 vornimmt, dem Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und 
dem/ der jeweiligen Bundesminister/in. Der beratende Kunstrückgabebeirat Provenienzforschung und Restitu-
tion in den Sammlungen des Bundes setzt sich aus Angehörigen versch. Bundesministerien zusammen, vgl.: 

https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a22/oeffentliche_sitzungen/700490-700490
https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a22/oeffentliche_sitzungen/700490-700490
https://www.gov.uk/government/groups/spoliation-advisory-panel#members
https://www.civs.gouv.fr/en/the-civs/flow-chart/
https://www.restitutiecommissie.nl/commissie/
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liegt im Meridian bei 71,5 Jahren59, diese arbeiten rein ehrenamtlich und haben für die administrative 
Zuarbeit eine beim DZK angesiedelte, von diesem finanzierte und in Berlin als „Satellitenbüro“ ge-
führte Geschäftsstelle mit (nur) einer wissenschaftlichen Vollzeithauptkraft, welche zugleich Ge-
schäftsstellenleitung ist60. Hinzu kommt ein parallel auch für das DZK allgemein eingerichteten „Help 
Desk für Anfragen zu NS-Raubkunst“61. Zu den umfangreichen Aufgaben der Geschäftsstellenleitung 
Beratende Kommission NS-Raubkunst Berlin zählen:   
 
1. Verantwortliche Leitung der Geschäftsstelle und aller damit zusammenhängenden Aufgaben 
Behandlung von Grundsatzfragen 
2. Ansprechpartner:in für die Parteien 
3. Vorbereitung der Kommissionssitzungen in Abstimmung mit dem/der Kommissionsvorsit-
zende Medien- /Öffentlichkeitsarbeit in Abstimmung mit dem/der Kommissionsvorsitzenden62 
4. Erstellung von Rechtsvermerken sowie Unterstützung der Kommissionsmitglieder bei der Er-
arbeitung von Empfehlungsentwürfen 
5. Vorbereitung bzw. Vergaben von freiberuflichen Leistungen, wie bspw. Gutachten oder Stel-
lungnahmen 
6. Vertretung der Geschäftsstelle der Beratenden Kommission nach außen  
5. Teilnahme an nationalen und internationalen Tagungen und Veranstaltungen 
Eine jüngst veröffentliche Stellenanzeige63 zu einer ½-Stellenbesetzung befristet für 12 Monate für die 
Geschäftsstelle Berlin gibt weiteren Aufschluss über die dort bereits aktuell zu leistende und bewälti-
gende Arbeit: 

1. Unterstützung der Kommission bei der Bearbeitung der vorgetragenen Fälle 
2. Begutachtung und wissenschaftliche Aufarbeitung der eingereichten Schriftsätze der Parteien 
3. Allgemeine und fallspezifische Recherchen und Ermittlung von Quellen und Literatur und Ar-
chivrecherchen 
4. Verfassen von Sachstandsberichten zu den Kommissionsfällen in Abstimmung mit dem/der Be-
richterstatter/in 

 
https://provenienzforschung.gv.at/empfehlungen-des-beirats/ sowie https://provenienzforschung.gv.at/empfeh-
lungen-des-beirats/mitglieder-des-beirats/  
59 Vgl. https://www.beratende-kommission.de/de/kommission#s-mitglieder 
60 Vgl. Organigramm des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste mit Geschäftsstellenbereich Beratende Kom-
mission NS-Raubgut https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2024-01/240101_DZK_Organi-
gramm_DE.pdf. Im Jahr 2021 wurde die Leitungsstelle ausgeschrieben zur Besetzung durch eine Juristin/ einen 
Juristen mit erstem Staatsexamen. Vgl.: https://www.artmarketstudies.org/job-leiter-in-der-geschaftsstelle-m-w-
d-kommission-im-zusammenhang-mit-der-ruckgabe-ns-verfolgungsbedingt-entzogenen-kulturguts-berlin/ . Ein 
mit dieser Stelle betrauter Fachjurist hat nach wenigen Wochen „das Handtuch geworfen“. Eine Neubesetzung 
erfolgte diesem nachfolgend 2022 mit der Juristin Julia Albrecht, die zuvor in vom Deutschen Zentrum Kultur-
gutverluste finanzierten Projekten als Projektleiterin tätig war, vgl.: https://loo-
tedart.com/V2A4BJ430231_print;Y . Die enge personelle Verflechtung vom DZK und in DZK geförderten Pro-
jekten tätigen Kräften und der Arbeit der unabhängigen Beratenden Kommission NS-Raubkunst und deren „neu-
ralgischen“ Informations- und Arbeitsstellen ist unter Compliance-Gesichtspunkten als durchaus problematisch 
einzustufen.  
61 Siehe: https://kulturgutverluste.de/stiftung/organisation 
62 Zur Medien und Öffentlichkeitsarbeit zählt auch die Erstellung des turnusmäßig erscheinenden Newsletters 
der Beratenden Kommission im Verbund der Europäischen Beratenden Kommissionen (Network of European 
Restitution Committees on Nazi-Looted Art) und die Pflege dieses Netzwerks, vgl.: https://www.restitutiecom-
missie.nl/wp-content/uploads/2022/09/Network-Newsletter-no.14-September2022.pdf 
63 Vgl. https://www.artmarketstudies.org/job-05-historikerin-kunsthistorikerin-m-w-d-beratenden-kommission-
ns-raubgut-deutsches-zentrum-kulturgutverluste-berlin/ 

https://provenienzforschung.gv.at/empfehlungen-des-beirats/
https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2024-01/240101_DZK_Organigramm_DE.pdf
https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2024-01/240101_DZK_Organigramm_DE.pdf
https://www.artmarketstudies.org/job-leiter-in-der-geschaftsstelle-m-w-d-kommission-im-zusammenhang-mit-der-ruckgabe-ns-verfolgungsbedingt-entzogenen-kulturguts-berlin/
https://www.artmarketstudies.org/job-leiter-in-der-geschaftsstelle-m-w-d-kommission-im-zusammenhang-mit-der-ruckgabe-ns-verfolgungsbedingt-entzogenen-kulturguts-berlin/
https://lootedart.com/V2A4BJ430231_print;Y
https://lootedart.com/V2A4BJ430231_print;Y
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5. Unterstützung der Kommission bei der Erarbeitung von Empfehlungsentwürfen 
6. Aufbereitung und Dokumentation der Arbeit der Kommission und allgemeiner Diskurse der 
Restitutionspraxis 
 

Wie anhand dieser schlaglichtartigen Arbeitsbeschreibung der Geschäftsstelle Beratende Kommission 
NS-Raubgut ersichtlich, ist die derzeitige Stellenbesetzung mit 1 bis1,5 Stellen für die hauptamtliche 
Geschäftsführung mit allen bez. Zuarbeiten für die Beratende Kommission und deren Entscheidungs-
findung nicht auch nur im Ansatz ausreichend. Im Falle der einseitigen Anrufbarkeit der Kommission 
dürfte die schon jetzt maximale Arbeitsauslastung in dieser Form und Organisation für die eingehende 
Fallbearbeitung nicht zu bewerkstelligen sein. Würden bei Arbeitsspitzen „Schattenkapazitäten“ der 
DZK-Kräfte in Magdeburg hierfür mit in Anspruch genommen werden, wie beim „Help Desk NS-
Raubkunst“ z.B., könnte dies die konstituiert notwendige Neutralität der Arbeit und Zuarbeit an die 
Beratende Kommission ernsthaft in Zweifel ziehen, was wiederum ein weiterer Risikoaspekt für die 
Akteurs- und Gesellschaftsakzeptanz der Arbeit und Entscheidungslegitimität der Beratenden Kom-
mission darstellte64.   
 
Bei einer Reform der Kommission sollte daher  

- erstens die Unabhängigkeit der Beratende Kommission durch eine Loslösung bzw. Entkoppe-
lung vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste sichergestellt werden.65 (z.B.: eigene Stiftung 
des ÖR),  

- zweitens die finanzielle und personelle deutlich verbesserte Ausstattung der Beratenden Kom-
mission und deren Geschäftsstelle der Größe und Bedeutung der Aufgabe, faire und gerechte 
Lösungen für die Opfer von rassisch oder politischer Verfolgung zu finden, entsprechen, sowie 

- drittens eine der Aufgabe und Bedeutung würdige und gerechte Infrastruktur / Immobilie für 
die Aufgabenwahrnehmung bereitgestellt werden.  

Bei Inkrafttreten eines Restitutionsgesetzes könnte die Beratende Kommission als Sachverständigenrat 
moralisch-juristische Empfehlungen zu Spezialfragen oder Entscheidungsempfehlungen gleich einem 
Rapporteur des EGMR, aber extern angesiedelt, geben, um insbesondere die moralische Komponente 
weiter in die juristischen Entscheidungen verpflichtend einfließen zu lassen.  

Zu überdenken wäre auch das Prinzip der Ehrenamtlichkeit, damit eine höhere Belastung der Kom-
missionsmitglieder zumutbar für diese ist. Weiterhin wären die Einführung eines Rotationsprinzips, 
die Sicherstellung von Staatsferne der Mitglieder, der Ausschluss von Interessenkonflikten durch Coo-
ling Off Fristen und eine höhere Transparenz und eine Kommissionsverfahrensordnung wünschens-
wert. 

  

 
64 Weller, Matthias: Key Elements of just and Fair Solutions- The Case for a Restatement of Restitution Priciples, 
in: Campens, Evelien (Hg.): Fair and Just Solutions? Alternatives to Litigation in Nazi-Looted Art Disputes: 
Status Quo and New Developments, Den Haag 2015, S.201 ff. 
65 Peresztegi, Agnes, Wortprotokoll der 22. Sitzung Ausschuss für Kultur und Medien, 20. Februar 2019, BT-
Drs.19/8273 und 19/5423; ebenso Schoeps, Julius, Wem gehört Picassos „Madame Soler“?, Berlin 2022, S. 124. 
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F. Clearing-Stelle als zentrale Anlaufstelle 

 
Thesen:   

- Einer Clearing-Stelle bedarf es unseres Erachtens aus einer Reihe von Gründen nicht: 
 

o Es sind Doppelungen der Zuständigkeit zu befürchten 
o Die hohen Anforderungen an die die Clearing-Stellen führenden Personen sind nicht 

erfüllbar; 
 

- Die bestehenden Institutionen müssen transparenter und nachvollziehbarer ihre Arbeitsauftrag 
leisten. Das Zentrum Kulturgutverluste hat diese Transparenz und „accountability“ nicht ein-
gelöst.  

 

Begründung: 

Eine zentrale Anlaufstellte als verfahrensbezogene „Clearingstelle“ – wohl der Geschäftsstelle Bera-
tenden Kommission – bedarf es nicht. 

Zunächst wäre festzulegen, was diese Stelle leisten soll. Wir verstehen diese Vorschlag so, dass die 
Clearing-Stelle, analog (oder unter Beibehaltung?) des aktuellen „Service Desk NS-Raubkunst“ der 
Beratenden Kommission beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, künftig mit gleichem inhaltli-
chen Aufgabenspektrum, nur anders betitelt und administrativ unabhängig , den möglichen Verfah-
rensbeteiligten vor der Anrufung der Beratenden Kommission als Schlichtungs- und Mediationsstelle 
servicebezogene Beratung und Unterstützung in allgemeinen Fragen zu den in der Verfahrensordnung 
der Beratenden Kommission genannten Punkten.  

Wir halten bereits die Bezeichnung für unglücklich, ebenso wie im Fall des Help-Desks. Das „Clea-
ring“ als „Bereinigung“ oder „Abklären“ bzw. „Abgleichen“ in diesem Sinne übersetzt und verstanden 
sollte, und nicht als eine eigene Form der „Schlichtung“ bzw. „Mediation“ oder eigenständigen Ver-
fahrensprüfung mit integriertem Anspruch Interessenausgleich, wie die Begriffsverwendung im Ban-
ken-, Finanz- oder IT-Sektor nahelegt, wäre folglich die einzige denkbar sinnvolle Kernaufgabe der 
„Clearingstelle“.  Clearing hat aber wie das Wort Wiedergutmachung eine Bedeutung, die die vergan-
genen Verbrechen nicht gerecht wird. Eine „Clearingstelle“ ist dem Namen nach schon ein vages Kon-
strukt, dessen Aufgabe sich aus dem Namen für die Arbeit der Beratenden Kommission selbst nicht 
sinnvoll erschließt. Die zwar eingängige Bezeichnung verspräche mehr, als sie tatsächlich halten und 
leisten könnte. Eine unabhängige, professionelle und gesetzeskonforme grundlegende Rechtsberatung 
von Restitutionsersuchenden ist ausschließlich und nur durch qualifizierte Juristen (dazu weiter unten) 
gewährleistet, daher kann diese Aufgabe einer derart intendierten „Clearingstelle“ keinesfalls zufallen. 

Sieht man die Clearing-Stelle als vorgelagerte Mediationsstelle, dann stellt sich die Frage der Doppe-
lung von Aufgaben. Zunächst wäre eine Doppelung der Aufgabe mit dem Help-Desk nicht sinnvoll. 
Eine Aufgabenzuweisung als Erstmediationsstelle führt zu der Frage, was die Beratende Kommission 
als Zweitmediationsstelle dann noch für Aufgaben hat.  
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Für besonders problematisch halten wir jedoch die Frage der personellen Besetzung dieser Stelle. Je 
nach Aufgabenzuweisung müsste die Person neben Vielsprachigkeit, juristische Fachkompetenz, psy-
chologische Fähigkeit auch empathisches Vermögen haben. Entscheidend wäre auch die Festlegung 
eines hohen Grads von Vertraulichkeitsschutz vergleichbar dem eines Arztes oder Rechtsanwalts. 
Denn die vielen personenbezogenen Daten und die teils sehr hohen Werte, um die es geht, bedürfen 
eines besonderen Schutzes, um den in der Vergangenheit aufgetretenen Missbrauch, z.B. bei der Be-
arbeitung der Herrn Gurlitt66 abgepressten Sammlung, zu verhindern. 

Wie soll aber eine solche pluriqualifzierte Person ohne genaue Kenntnis des Falls sinnvoll mit den 
Parteien den Fall verhandeln?  Notwendige formelle oder inhaltliche Erfordernisse der in der Clea-
ringstelle zu prüfenden Grundlagen des vorgetragenen Sachverhalts, besonders hinsichtlich der in § 3 
(2) benannten Kriterien  (verfolgungsbedingter Entzug des Kunst- und Kulturgut, Berechtigung der 
Anspruchsteller gemäß der Orientierungshilfe der „Handreichung“ von 2001 in ihrer jeweils geltenden 
Fassung, erste Bemühungen um eine gütliche Einigung) bedingen immer auch Wertungen des vorge-
tragenen Inhalts, bevor der Antrag offiziell gem. § 3 (3) mit allen erforderlichen Erklärungen und 
Belegen bei der Geschäftsstelle der Beratenden Kommission eingereicht werden kann. Diese vorgela-
gerte, zugleich enorm bedeutende Erstkonsultation von Erben oder Erbenvertretern und Nachfahren 
von Opfern ist von nicht zu unterschätzender Relevanz für die Reputation der zentral beim DZK bzw. 
der Beratende Kommission Geschäftsstelle angesiedelten Beratung in Restitutionsersuchen zu NS-
verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- und Kulturgutbesitz in Deutschland.  

Wichtig wäre auf jeden Fall die hohe Transparenz einer solchen Clearing-Stelle. In den bisherigen 
Anhörungen wurde deutlich, daß das DZK seit dessen Gründung keine nachvollziehbar veröffentli-
chen Informationen noch Zahlen oder Meldungen, die Aufschluss über die Anzahl aller seit 2003 in 
irgend einer Form erfassten Erstanfragen an das DZK und seiner Vorgängerinstitution, der Koordinie-
rungsstelle für Kulturgutverluste, abbildet, geschweige denn zu Art und Umfang sowie Inhalten von 
vorgelagerten, bisher rein informativ und informell geführten Beratungs- und Informationsgesprächen. 
Ein per Statistik zu gewinnendes „Lagebild“ von potenziellen Fallkonstellationen könnte Aufschluss 
über schwebende Streitsituationen geben, die nicht bis in die Stufe der offiziellen Anrufungen der 
Beratenden Kommission gelangt sind in Form einer offiziellen Einreichung zur Entscheidung.  

Auch international wird seit Jahren mehr Transparenz und belastbarer Evidenz für Außenstehende zu 
den Beratungsleistungen des „Help Desk“ DZK bzw. einer neu einzurichtenden „Clearingstelle“ der 
Beratenden Kommission67 gefordert. Dr. Agnes Peresztegi trug in der Sitzung - Öffentliche Experten-

 
66 Zu Cornelius Gurlitt (1932-2014) und den „Schwabinger Kunstfund Gurlitt“ siehe: Kunstverwaltung des Bun-
des: „Kunstfund Gurlitt“, abrufbar unter: www.kunstverwaltung.bund.de/DE/Kunstbestand/HerkunftDesKunst-
bestandes/Gurlitt/Gurlitt_Node.html  
67 Als ein wirksames und wichtiges Transparenztool ist das 2010 eingeführte Pflichtberatungsprotokoll im Ban-
ken- und Finanzsektor erwiesen. Analog könnte ein ähnliches Verfahren der Protokollierung auch im Feld der 
Restitutions- und Provenienzforschungsberatung des DZK sowie für alle Beratungen des „Helpdesk NS-Raub-
kunst“ der Beratenden Kommission künftig obligatorisch pro Transparenz und Objektivität der Beratungsleis-
tung eingeführt werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht konstatiert zu Beratungspflichpro-
tokollen positiv bilanzierend: „Nicht nur aus dem aufsichtlichen Blickwinkel, sondern auch in den Instituten 
selbst hat es sich zu einem wertvollen Hilfsmittel entwickelt, um die Qualität in der Anlageberatung kontinuier-
lich zu verbessern. Gerade bei den Instituten, die die Anlageberatung als ein wesentliches Geschäftsfeld verste-
hen, ist die Kontrolle der Beratungsprotokolle durch Führungskräfte und Compliance-Mitarbeiter geeignet, De-
fizite im fachlichen Know-how der Anlageberater oder in der Kommunikation mit den Kunden aufzude-
cken“.   https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa_bj_1603_beratungs-
protokoll.html#:~:text=Das%20Beratungsprotokoll%20gibt%20es%20seit,Anleger%20das%20Proto-
koll%20sofort%20aush%C3%A4ndigen.  

http://www.kunstverwaltung.bund.de/DE/Kunstbestand/HerkunftDesKunstbestandes/Gurlitt/Gurlitt_Node.html
http://www.kunstverwaltung.bund.de/DE/Kunstbestand/HerkunftDesKunstbestandes/Gurlitt/Gurlitt_Node.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa_bj_1603_beratungsprotokoll.html#:~:text=Das%20Beratungsprotokoll%20gibt%20es%20seit,Anleger%20das%20Protokoll%20sofort%20aush%C3%A4ndigen
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa_bj_1603_beratungsprotokoll.html#:~:text=Das%20Beratungsprotokoll%20gibt%20es%20seit,Anleger%20das%20Protokoll%20sofort%20aush%C3%A4ndigen
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2016/fa_bj_1603_beratungsprotokoll.html#:~:text=Das%20Beratungsprotokoll%20gibt%20es%20seit,Anleger%20das%20Protokoll%20sofort%20aush%C3%A4ndigen
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anhörung zu dem Antrag der Fraktion der FDP „20 Jahre Washingtoner Erklärung - Wirksamere Auf-
arbeitung der NS-Raubkunst durch Restrukturierung und Digitalisierung im Ausschuss des Deutschen 
Bundestags vor, Anträge auf Restitution würden zu langsam bearbeitet, es mangele an Transparenz, 
mitunter auch an interkultureller Kompetenz und Sprachkompetenz. In der Folge werde die Beratende 
Kommission zu selten angerufen.“68. Wieder fünf Jahre Später 2024 mahnte Stuart E. Eizenstat die 
Punkte Digitalisierung, Transparenz und mehr Anstrengungen in der Provenienzforschung in Deutsch-
land erneut und mit Nachdruck an.69  In derselben Konferenz mahnte James D. Bindenagel in aller 
Deutlichkeit die Erfüllung dieser Erfordernisse an, auch an das DZK als Adressaten gerichtet:  

„As such, governments should publish comprehensive information and statistics on research undertaken, 
findings achieved (even if partial), and lists of works identified, restituted, or otherwise subject to “Just 
and Fair” solutions. Information should also be published on all claims made, how quickly museums or 
other government departments respond to claims and inquiries, and outcomes achieved (giving due re-
gard to confidentiality as to ultimate dispositions). Governments should mandate a time limit regarding 
how quickly museums must respond to inquiries and provide resources to assist museums struggling to 
react promptly and efficiently to inquiries. Germany must lead on transparency. The Federal Government 
does not need to defer responsibility to the States "Länder" on Holocaust-looted art issues“.70 

Eine gleichgelagerte parallele gedoppelte Aufgabenstellung einer „Clearingstelle“ zu der Aufgabe der 
jetzigen Beratenden Kommission, deren Funktion und Sinn bei Erlass eines bundesweit gültigen Re-
stitutionsgesetzes z.B. zur Disposition stünde, würde die Arbeit der jetzigen Beratenden Kommission 
und deren Geschäftsstelle letztlich entwerten bzw. ohne klare Restaufgabe lassen. Da die Beratende 
Kommission sich prinzipiell und qualitativ, wenn auch nicht quantitativ bewährt hat, ist das nicht sinn-
voll. 

James D. Bindenagel stellte hierzu 2024 mit Blick auf die vergangenen 25 Jahre Washington Principles 
erneut heraus:  

“All participants in the Washington Principles acknowledge the Holocaust as one of the 
greatest crimes of identity-based violence ever seen. It was a crime that was pre-meditated 
and explicitly planned to include attacking the property rights of those to be expelled or anni-
hilated. That fact must be reflected in the work and workings of the Washington Principles. 
…Given the scope of the looting program, the Washington Principles have always been about 
more than the return of cultural property… The Washington Principles must use the legacy 
and lessons of Holocaust cultural property confiscation to prevent identity-based violence like 
this from ever happening again.” 

Diesen Anspruch gilt es mit sinnvollen Konzepten für die Arbeit der Beratenden Kommission NS-
Raubgut zur Findung fairer und gerechter Lösungen auszugestalten. Eine „Clearingstelle“ mag, je 
nach Ausgestaltung und personeller Besetzung, dazu eher nicht beizutragen.   

  

 
68 Vgl.: https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a22/oeffentliche_sitzungen/700490-
700490 
69 Konferenz “Restitution of Nazi-looted Art: the Next 25 Years“ der Forschungsstelle Provenienzforschung 
Kunst und Kulturschutzrecht der Universität Bonn mit dem Minerva Center for Human Rights at Tel Aviv Uni-
versity an, vgl.: (ab Min. 10:37) https://www.youtube.com/watch?v=gNya3v67v9c. 
70  https://www.lootedart.com/web_images/pdf2024/JD%20Remarks%2025th%20Anniversary%20Washing-
ton%20Principles.pdf 

https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a22/oeffentliche_sitzungen/700490-700490
https://www.bundestag.de/webarchiv/Ausschuesse/ausschuesse19/a22/oeffentliche_sitzungen/700490-700490
https://www.youtube.com/watch?v=gNya3v67v9c
https://www.lootedart.com/web_images/pdf2024/JD%20Remarks%2025th%20Anniversary%20Washington%20Principles.pdf
https://www.lootedart.com/web_images/pdf2024/JD%20Remarks%2025th%20Anniversary%20Washington%20Principles.pdf
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G. Effektivere Auskunftsrechte 

 
 

Thesen: 

- Das Informationsmonopol der Behörden hat sich als kaum überwindbares Hindernis bei 
der Geltendmachung von Restitutionsansprüchen wie auch bei der Erforschung dieser er-
wiesen; 

- Es bedarf eines Restitutionstransparenzgesetzes mit einem Informationszugangsrechte für 
Jeden zu restitutionsrelevanten Unterlagen,  

- Dieses Restitutionsinformationszugangsrechts sollte dem historisch bewährten presse-
rechtlichen Auskunftsanspruch nach Art. 5 Abs. 1 GG/§ 4 oder 5 LPresseG nachempfun-
den sein, aber zusätzlich ein Auskunfts- wie ein Einsichtsrecht in die Unterlagen entspre-
chend Art. 10 EMRK enthalten; 

- Zwecks effektiver Durchsetzung ist gesetzlich der Anordnungsgrund als gegeben festzu-
legen, sodass der Anspruch im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes zeitnah und zu-
mutbar für die Restitutionsanspruchsteller geltend gemacht werden kann; 

 

Der Koalitionsvertrag sieht die Normierung eines Auskunftsanspruchs zur Verbesserung von NS-Re-
stitutionen vor.71 Dies ist zu begrüßen.  

Praxis der bestehenden Auskunftsansprüche 

Die bisher bestehenden Auskunfts- und Informationszugangsansprüche haben sich im Fall einer strei-
tigen Durchsetzung als zu restriktiv, zu langsam und zu teuer erwiesen. Lediglich das - jedoch berech-
tigtenspezifische - Presseauskunftsrecht bietet die Möglichkeit einer zeitnahen Durchsetzung. 

Der erste und bis heute wohl stärkste Informationszugangsanspruch in der Bundesrepublik Deutsch-
land war und ist der presserechtliche Auskunftsanspruch, der jedoch berechtigtenspezifisch nur die 
Presse aktivlegitimiert. Bereits 1946 sahen die US-Alliierten den Zugang zu Informationen als effek-
tives Instrument zur Ausbildung einer Demokratie in Deutschland und den Widerstand der Ministeri-
albürokratie als größtes Hindernis dafür an. Sie forderten die Verankerung von Informationszugangs-
ansprüchen entsprechend den Freedom of Information-Gesetzen der USA, welche bereits seit dem 19. 
Jahrhundert vereinzelt bestanden, aber auf Bundesstaatsebene während des 2. Weltkrieges zur Dis-
ziplinierung der Verwaltung eingeführt worden waren72: 

 
71 Wir werden uns weiterhin der Aufgabe stellen, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter – entsprechend 
dem Washingtoner Abkommen – an die Eigentümerinnen und Eigentümer zurückzuführen. Wir verbessern die 
Restitution von NS-Raubkunst, indem wir einen Auskunftsanspruch normieren, die Verjährung des Herausga-
beanspruchs ausschließen, einen zentralen Gerichtsstand anstreben und die „Beratende Kommission“ stärken“, 
Aus der Koalitionsvereinbarung “Mehr Fortschritt wagen » S. 125, (https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-
data.pdf?download=1)  
72 Cross, Harold, The People´s Right to Know, New York 1953; Partsch, Christoph, Die Freiheit des Zugangs 
zu Verwaltungsinformationen, Lohmar/Köln 2002, S. 35 ff. 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1989762/9069d8019dabe546c2449dda2d838453/2021-12-08-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1


29 
 

 
 

KURFÜRSTENDAMM 50 ∙ 10707 BERLIN 
TEL. +49 (0)30 / 887195-60 ∙ FAX +49 (0)30 / 887195-62 ∙ SEKRETARIAT@PARTSCH-LAW:COM ∙ WWW.PARTSCH-LAW.COM 

BERLINER VOLKSBANK eG,  DE02 1009 0000 2640 7570 03, BIC: BEVODEBB 
UST-ID: DE 30 68 26 382 ∙  AG CHARLOTTENBURG, PR 1085 B 

PARTSCH & PARTNER RECHTSANWÄLTE 

„The Right of the People to be fully informed of their government’s action must be explic-
itly and emphatically stated in the Press Law. The tendency toward official arrogance and 
bureaucratic attitudes, that would channelise press information through a few high, overly 
cautious sources, is so strong in German public life, that only an emphatic guarantee will 
suffice.”73 

Den Ministerialverwaltungen in den verschiedenen Bundesländern in der US-Besatzungszone gelang 
es jedoch, diesen Informationszugangsanspruch auf einen Presseauskunftsanspruch zu reduzieren. Der 
Auskunftsanspruch gegen Bundesbehörden wurde über 50 Jahre lang folgerichtig aus dem Landes-
recht abgeleitet, in welchem die Bundesbehörde ihren Sitz hatte. Einem Anschlag auf die Pressefreiheit 
kam daher die Entscheidung des BVerwG von 20. Februar 2013 gleich, einen Auskunftsanspruch ge-
gen Bundesbehörden aus angeblich bestehenden kompetenzrechtlichen Gründen zu verneinen und die 
Presse auf einen Minimalanspruch aus Art. 5 Abs. 1 GG direkt zu verweisen74. Berichterstatter war 
Dr. Jan Hecker. Diesem Urteil vorausgegangen war die Stellungnahme des Vertreters des Bundesin-
teresses beim Bundesverwaltungsgericht, sogar einen Anspruch nach Art. 5 GG abzulehnen.75 Dieses 
Urteil erging in einem Verfahren gegen den BND auf Auskunft zur NS-Mitgliedschaft seiner Mitar-
beiter in den Gründungsjahren der Bundesrepublik. Der Anspruch wurde abgelehnt mit der Begrün-
dung, der BND sei nicht verpflichtet, diese Information aus den Personalakten zusammenzutragen. 
Damit waren zwei Jahre lang presserechtliche Ansprüche gegen Bundesbehörden erfolglos, soweit 
widerstreitende Rechte bestanden, bis das BVerfG diese Rechtsprechung des BVerwG nur dann als 
verfassungskonform ansah, solange den Presseangehörigen im Ergebnis ein Auskunftsanspruch ein-
geräumt werde, der nicht hinter dem Gehalt der Auskunftsansprüche der Landespressegesetze zurück-
bleibe76.  

Die Gerichte haben gleichwohl anerkannt, dass der Auskunftsanspruch in Ausnahmefällen auch zu 
einem Einsichtsanspruch erstarken kann. Das BVerfG hat einen solchen Einsichtsanspruch der Presse 
insbesondere bejaht und aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG i.V.m. Art. 19 Abs. 4 GG abgeleitet. 

„Der Auskunftsanspruch verpflichtet die Behörde, die Anfrage vollständig und wahrheitsge-
mäß zu beantworten, denn nur eine solche Auskunftserteilung ermöglicht eine zutreffende 
Berichterstattung durch die Presse, mit der sie sachlich fundiert an der öffentlichen Mei-
nungsbildung mitwirken kann. Aufgrund dieser verfassungsrechtlich garantierten Aufgabe 
der Presse verdichtet sich der Auskunftsanspruch auf einen An-spruch zur Einsichtnahme in 
Unterlagen der Behörde, wenn die begehrte Auskunft nur durch Einsichtnahme in diese Un-
terlagen selbst vollständig und wahrheitsgemäß erteilt werden kann.“77 

Das VG Neustadt sah jüngst einen solchen Ausnahmefall bei der Klage des Journalisten und Schrift-
stellers Thomas Harding auf Einsicht in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Neustadt zur Er-
mordung der Familie von Robert Einstein, einen Cousin von Albert Einstein, 1944 bei Florenz wohl 

 
73 Aus Memorandum on German Press Law vom 5. Dezember 1946, IfZ Archiv, OMGUS 5/245-i/4.  
74 BVerwG, Urteil vom 20. Februar 2013 – 6 A 2/12 –, BVerwGE 146, 56-67, Rn. 29. 
75 Schreiben des Vertreters des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht Ulrich Stamm vom 
18. Dezember 2012 Az. VBl 4-132350/381 im Verfahren BVerwG 6 A 2.12. 
76 BVerfG, Beschluss vom 27. Juli 2015 – 1 BvR 1452/13 - NVwZ 2016, 50-51. 
77 Vgl. BVerfG Beschluss vom 14. September 2015 – BvR 857/15; BVerwG Urteil vom 27. November 
2013 – 6 A 5/13; OVG NRW, Beschluss vom 17. März 2017 - 15 B 1112/15 -, ju-ris Rn. 68; VGH 
Baden-Württemberg, Urteil vom 16. Mai 2017 - 10 S 1478/16 -, juris Rn. 50; VG Cottbus, Beschluss 
vom 15. Januar 2002 - 1 L 783/01 - AfP 2002, 360 (361); VG Gelsenkirchen, Urteil vom 20. Mai 2019 – 20 K 
2021/18 –, Rn. 92 - 93, juris. 
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durch Einheiten der deutschen Wehrmacht.78 Die StA Neustadt ist wegen des Ausnahmecharakters des 
Falls nicht in die Berufung gegangen und das Verfahren somit nicht verzögert. 

Die 27. Kammer des VG Berlin hat jedoch in den letzten zwei Jahren diesen Anspruch in ihrer Recht-
sprechung stark eingeschränkt, indem sie anachronistisch nur Journalisten als berechtigt ansieht, die 
für ein gedrucktes Presseerzeugnis schreiben. Darüber hinaus hat sie die Ansprüche an die Bestimmt-
heit des Antrags so erhöht, dass die Verfahren oft daran scheitern. Da immer weniger Zeitungen noch 
gedruckt werden, besteht die Gefahr, dass der presserechtliche Auskunftsanspruch vollständig vereitelt 
wird. 

Die Durchsetzung des presserechtlichen Auskunftsanspruch ist im Eilverfahren möglich. Es bedarf 
keines Widerspruchsverfahrens, da die Auskunft als Leistungsanspruch angesehen wird. Die Durch-
setzung im Eilverfahren ist nach gefestigter Rechtsprechung nur an verringerte Voraussetzungen ge-
knüpft. Es bedarf bei der Glaubhaftmachung des Anordnungsgrundes nur der Darlegung eines gestei-
gerten öffentlichen Interesses und eines starken Gegenwartsbezugs.79  

Für einen Restitutionsanspruchsberechtigten erweist sich der presserechtliche Anspruch somit nur als 
sinnvoll, wenn er auch als Presse aktivlegitimiert ist. 

Das Bundesarchivgesetz aus dem Jahre 1988 hat sich gerade gegenüber den Nachrichtendiensten als 
interessante Alternative zu den Presseauskunftsrechten herausgestellt, da es sogar Zugang zu den Un-
terlagen gibt. Nach anfänglichen Erfolgen etwa bei dem Zugang zu den Unterlagen zu Adolph Eich-
mann gegen den BND hat der Gesetzgeber 2017 jedoch durch die Novellierung von § 6 BArchG diesen 
Zugang zur nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands beendet und einen inakzeptablen 
Schlussstrich gezogen80. Das BVerwG hat dies kritiklos übernommen.81 Hinzu kommt, dass die Recht-
sprechung des BVerwG zum Schutz von Nachkommen von NS-Tätern bei den Nachrichtendiensten 
den Nachvollzug von Familienhistorien und damit auch den Nachvollzug des Verbleibes von Kultur-
gütern für die Wissenschaft und Provenienzforschung verhindern. Generell hat sich die streitige 
Durchsetzung archivrechtlicher Ansprüche vor den Verwaltungsgerichten angesichts von Verfahrens-
dauern von drei bis zehn Jahren für restitutionsrechtliche Anspruchssteller als nicht praktikabel und 
angesichts der Lebenserwartung der Überlebenden des Holocaust als unzumutbar dargestellt.  

Positiv ist allein zu bewerten ist, dass eine Reihe von Behörden, wie das Bundesentschädigungsamt 
Berlin, den Archivzugang sehr zügig und unstreitig gibt. 

Das Bundesinformationsfreiheitsgesetz trat 2006 in Kraft. Durch den Ausnahmegrund des Schutzes 
von personenbezogenen Daten in § 5 IFG sowie die immer aggressiveren Abwehrtaktiken der Ver-
waltung und ihrer Anwälte hat es sich bei der streitigen Durchsetzung als zu restriktiv, zu langsam und 
zu teuer erwiesen.  haben. § 5 IFG enthält einen oft unüberwindlichen Ausnahmegrund zum Schutz 
personenbezogener Daten. Dies macht die Suche nach den Erben von Ariseuren oder die Ergründung 
der Kette von Erwerbern eines Kulturguts unmöglich. Ein besonders eindrückliches Beispiel stellt die 
Behauptung der bundeseigenen Stiftung Haus der Geschichte, Bonn, dar, die Daten des Erstverkäufers 
des Schabowski-Zettels stellten personenbezogene Daten des Zweitverkäufers dar und seien daher zu 

 
78 VG Neustadt, Urteil vom 7.11.2023 – 5 K 75/23 -, ZIG 2023, 279-282.  
79 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 13. November 2023 – 15 B 1053/22, UA S. 16 m.w.N.; ; Beschluss 
vom  29. Juli 2022 – 15 B 1177/21 –, Rn. 54, juris. 
80 vgl. ausführlich: Partsch, BArchG, 2. Aufl. Baden-Baden 2021, Einleitung Rz. 64, § 6 Rz. 18 bis 36. 
81 Zum Fall Zugang den Unterlagen betreffend Aloys Brunner, BVerwG, Urteil vom 11. Dezember 2019 – 6 C 
21/18 –, BVerwGE 167, 173-189, Rn. 45. 
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schützen, obwohl der Erstverkäufer in die Preisgabe seiner Daten eingewilligt hatte. Denn man könne 
durch Anfrage bei dem Erstverkäufer die Daten des Zweitverkäufers ermitteln. 

„Entgegen der Auffassung des Klägers – und im Einklang mit dem insoweit zutreffenden Urteil 
der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Köln – stellen im vorliegenden Zusammenhang auch 
der Name des Erstveräußerers ein personenbezogenes Datum des Zweitveräußerers dar. Jeden-
falls würde durch die Offenlegung der Identität des Erstveräußerers mit hoher Wahrscheinlich-
keit die Möglichkeit eröffnet, die Identität des Zweitveräußerers zu ermitteln.“82   

Dieser Argumentation ist das VG Köln – 13 K 5228/19 – erfreulicherweise nicht gefolgt.83  

Hinzu kommt, dass die betroffenen Behörden nahezu unlimitierte Ressourcen für die Abwehr von 
IFG- oder archivrechtlichen Anträgen aufwenden. So investierte die bundeseigene Stiftung „Haus der 
Geschichte“ im o.g. Fall 64.041 EUR in der Zeit von 2015 bis 2022 für die Verweigerung der Prove-
nienz des Schabowski-Zettels. 84  Auch diese Information zu den verausgabten Anwaltshonoraren 
musste streitig auf Grundlage des presserechtlichen Auskunftsanspruch vor dem VG Köln erfochten 
werden85. 

Die Durchsetzung von Ansprüchen nach IFG setzt die Vorbefassung der Behörde und die Durchfüh-
rung eines Widerspruchsverfahrens voraus. Das Verfahren kann und wird zu mannigfaltigen Verzö-
gerungstaktiken genutzt, so dass ein Ergebnis oft erst nach vielen Jahre vorliegt. 

Die zuständige 2. Kammer des VG Berlin verweigert auch den Schutz des Antragstellers durch einst-
weiligen Rechtsschutz, weil sie diesen wegen der Vorwegnahme der Hauptsache – also der Erfüllung 
des Informationszugangsanspruchs – als grundsätzlich unzulässig ansieht. Diese Ansicht teilen andere 
Gerichte86 und die Lehre nicht. Wegen der restriktiven Praxis der 2. Kammer des VG Berlin ist die 
Durchsetzung von IFG-Zugangsansprüchen in Berlin für Antragsteller von Restitutionsansprüchen 
weder praktikabel noch zumutbar. 

Der Fall Gurlitt hatte eindrucksvoll auch die Schwächen der Informationszugangsrechte in 
Deutschland dokumentiert. Dem Eilantrag eines Journalisten auf Auskunft über die gefunde-
nen Kunstwerke wurde vom VG Augsburg zunächst stattgegeben, die Staatsanwaltschaft 
Augsburg hatte sich vergeblich auf das Steuergeheimnis berufen. Der VGH Bayern hat der 
Beschwerde des Freistaats dann jedoch stattgegeben, sodass Transparenz über den Fall ver-
hindert wurde.87 Erst Ende 2014 machte man die Bilder öffentlich.88 

 
82 Mensching, Christian für Rechtsanwälte Redeker Sellner Dahs im Schriftsatz vom 31. 10.2023, S. 3. 
83 VG Köln, Urteil vom 29. Juni 2023– 13 K 5228/19 –, nicht rechtskräftig. 
84 Saure, Hans-Wilhelm: „Anwälte kassieren beim Haus der Geschichte ab, BILD vom 23. 12.2023, S. 6. 
85 OVG Nordrhein-Westfahlen, Beschluss vom 13.11.2023 – 15 B 1053/22 -. 
86 VG Potsdam Beschluss vom 23. Juli 2015, - VG 9 L 1013/15 -; vgl. Prof Schoch, der die Vorsitzende der 2. 
Kammer Erna Xalter zu etwas „mehr Mut“ aufforderte auf dem Symposium zur Informationsfreiheit vom 14. 
und 15. September 2023 des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) in 
Berlin. 
87 VG Augsburg, Beschluss vom 29.1.2014 -Au 7 E 13.2018 -; VGH Bayern, Beschluss vom 27. März 
2014 – 7 CE14.253 -; „Keine Transparenz im Fall Gurlitt: „Bild“-Chefreporter Saure legt Verfassungs-
beschwerde ein; https://www.newsroom.de/news/aktuelle-meldungen/recht-5/keine-transpa-
renz-im-fall-gurlitt-bild-chefreporter-saure-legt-verfassungsbeschwerde-ein-8105/  
88 Hans-Joachim Müller, „Nun hat die Gurlitt-Geheimniskrämerei ein Ende“, Welt vom 29.11.2014, 
https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article134850544/Nun-hat-die-Gurlitt-Ge-
heimniskraemerei-ein-Ende.html?  

https://www.newsroom.de/news/aktuelle-meldungen/recht-5/keine-transparenz-im-fall-gurlitt-bild-chefreporter-saure-legt-verfassungsbeschwerde-ein-8105/
https://www.newsroom.de/news/aktuelle-meldungen/recht-5/keine-transparenz-im-fall-gurlitt-bild-chefreporter-saure-legt-verfassungsbeschwerde-ein-8105/
https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article134850544/Nun-hat-die-Gurlitt-Geheimniskraemerei-ein-Ende.html
https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/article134850544/Nun-hat-die-Gurlitt-Geheimniskraemerei-ein-Ende.html
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Schaffung eines Restitutionstransparenzgesetzes („RTG“) 

Um dem Informationsbedürfnis von Restitutionsantragstellern entgegenzukommen, sollte gemäß dem 
Koalitionsvertrag ein Restitutionsinformationszugangsrechts (RIFG) als Jederrecht betreffend restitu-
tionsrelevante Information betreffend ein Kulturgut, für die der Antragsteller geltend macht, dass sie 
restitutionsbehaftet sind, geschaffen werden. Aktivlegitimiert sollte Jeder sein, da anderenfalls die Be-
antragung und Prüfung von Erbscheinen ein Verfahren, das lediglich der Informationsgewinnung 
dient, unzumutbar verzögert. Vergleichbar dem Presserecht sollte die Durchführung eines verwal-
tungsrechtlichen Vorverfahrens keine Zulässigkeitsvoraussetzung sein. Dabei ist an die moderne Form 
eines Informationszugangsgesetz anzuknüpfen89, die auch aktive Veröffentlichungspflichten für die 
Behörden vorsieht, weshalb hier von einem Restitutionstransparenzgesetzes („RTG“) gesprochen 
wird. 

Das RTG sollte sich auf alle tatsächlich bei den Behörden des Bundes vorhandenen Informationen 
beziehen ohne Einschränkung auf dessen Verfügungsbefugnis. Soweit der Bund die Informationen 
wegegeben hat, so sollte ihn eine Wiederbeschaffungspflicht treffen. 

Ausnahmegründe sollten auf ein Minimum reduziert werden, da anderenfalls das RTG leerläuft. Dies 
gilt zum einen für die Ausnahmegründe im privaten Interesse. Insbesondere die personenbezogenen 
Daten von Personen, die mit dem Kulturgut in Verbindung standen, gleich ob als Erwerber, Verkäufer, 
Auktionator, Museumsdirektor, Kurator o.ä. sollten als Rückausnahme formuliert werden.  

„Personenbezogen Daten stehen dem Informationszugang nur entgegen, wenn schwerwiegende 
Gründe einer noch lebenden Person entgegenstehen, dies gilt nicht für alle Personen, die mit 
dem Kulturgut in Verbindung standen, wie zum Beispiel, aber nicht ausschliesslich Erwerber, 
Verkäufer, Auktionator, Museumsdirektor, Kurator o.ä. Personen.“ 

Gleiches gilt für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, etwa von Auktionshäusern: 

„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen dem Informationszugang nur entgegen, wenn 
schwerwiegende Gründe des Rechteinhabers entgegenstehen, dies gilt insbesondere nicht für 
Kaufpreis, Kalkulationen und andere Vertragsinhalte, die mit dem Kulturgut in Verbindung ste-
hen.“ 

Die Ausnahmegründe im öffentlichen Interesse sollten ebenfalls sehr restriktiv normiert werden. So 
sollten beispielsweise nicht etwa „fiskalische Interessen“ wie im IFG als Ausnahmegrund gelten kön-
nen. Denn die Bereicherung des deutschen Staates durch den Raub an den Opfern des Nationalsozia-
lismus kann kein Ausnahmegrund sein. 

Um restriktiven Tendenzen der Verwaltungsgerichte entgegenzuwirken, und im Sinne der Effektivität 
des Anspruchs sollte das RTG festlegen, dass der Anspruch erstens im einstweiligen Rechtsschutz 
geltend gemacht werden kann und dass es zweitens der Glaubhaftmachung eines Anordnungsgrundes 
nicht bedarf. 90 Jahre nach Beginn der NS-Raubzüge gibt es keinen Grund, die Verfahren auf Infor-
mationszugang durch prozessuale Hürden für die Aufklärung von NS-Unrecht weiter zu verzögern. 

 
89 „Wir werden die Informationsfreiheitsgesetzes zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln.“ 
Koalitonsvertrag 2021, S. 9, https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorha-
ben/koalitionsvertrag-2021-1990800 . 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
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Anderenfalls droht die Gefahr, dass restriktiv eingestellte Verwaltungsgerichte den langen Zeitablauf 
zum Vorwand nehmen, um den Antragsgrund, das Eilbedürfnis, zu verneinen. 
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H. Voraussetzungen für erfolgreiche Provenienzforschung 
 

Thesen: 

- Die Provenienzforschung in Deutschland ist bisher fragmentiert, methodisch unzu-
reichend, interessengerichtet und unzureichend ausgestattet; 

- Die private Provenienzforschung kann einfach durch Verringerung der Zugangshürden zu 
den Informationen in öffentlicher Hand verbessert werden. Nur durch die Pluralität von 
Forschung kann Objektivität erzielt werden. 

- Die Provenienzforschung durch öffentliche Körperschaften muss langfristiger und mate-
riell besser ausgestattet werden. Wichtig ist auch die Einführung von interessenfreier Me-
thodik durch die Forschung. 

- Wie bereits dargelegt, sollte Auftraggeber der Provenienzforschung die Beratende Kom-
mission sein, nicht das betroffene Museum 

Erfolgreiche Provenienzforschung, insbesondere zu NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- und 
Kulturgut90, setzt eine interdisziplinär breit aufgestellte91, wissenschaftlich fundierte92 und systema-
tisch93 nachhaltige Forschung fachqualifizierter Kräfte voraus94.  

 
90 Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien: Handreichung zur Umsetzung der „Erklärung 
der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur Rückgabe NS-
verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz“ vom Dezember 1999, Neufas-
sung 2019.  https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Handreichung.pdf 
91 Vgl.: Saß, Ulrike, Weller, Matthias, Zuschlag Christoph (Hg.): Provenienz und Kulturgutschutz. Juristische 
und kunsthistorische Perspektiven (Forschungsstelle Provenienzforschung, Kunst und Kulturgutschutzrecht, Bd. 
1), Berlin 2022. 
92 Vgl. Vorgaben hierzu in: Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (Hrsg.): Leitfaden Provenienzforschung. Zur 
Identifizierung von Kulturgut, das während der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgungsbedingt entzogen 
wurde, Magdeburg 2019. https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/05/leitfaden-provenienz.pdf 
93 Vgl.: Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. (Hrsg.): Leitfaden zur Standardisierung von Provenienzangaben, 
Hamburg 2018. https://wissenschaftliche-sammlungen.de/files/4515/2585/6130/Leitfaden_APFeV_online.pdf 
94 Provenienzforschung ist per se interdisziplinär angelegt. Dem Verständnis der Joint Declaration Concerning 
The Implementation of the Washington Principles from 1998 By The Federal Government Commissioner for 
Culture and the Media of the Federal Republic of Germany, The Director-General for Culture and Communi-
cation at the Federal Foreign Office and The Expert Adviser for Holocaust-Era Issues to the U.S. Department 
of State and The Special Envoy for Holocaust Issues at the U.S. Department of State Berlin, Germany Novem-
ber 26, 2018 nach sollte die Provenienzforschung zu NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut insbe-
sondere als Universitätslehrfach verankert werden: „Both Germany and the United States need a larger num-
ber of trained researchers free to focus solely on the provenance research required to implement of the Wash-
ington Principles. We note with satisfaction that Germany was able to implement provenance research with 
new chairs at several universities“. An der Universität Bonn besteht seit 2019 der in Deutschland singuläre 
kunst- und rechtswissenschaftlich ausgestaltete Masterstudiengang „Provenienzforschung und Geschichte des 
Sammelns“ mit zwei Stiftungsprofessuren und einer Juniorprofessur. In Berlin, Würzburg, Hamburg und Lüne-
burg werden zu Provenienzforschung einzelne oder integrierte universitäre Studienschwerpunkte gelehrt.  

https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Handreichung.pdf
https://www.museumsbund.de/wp-content/uploads/2020/05/leitfaden-provenienz.pdf
https://wissenschaftliche-sammlungen.de/files/4515/2585/6130/Leitfaden_APFeV_online.pdf
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Entgegen der Selbsteinschätzung verschiedener staatlicher und nichtstaatlicher Akteure95 leidet die 
Provenienzforschung an einer Reihe von erheblichen Defizienzen. Für die private Provenienzfor-
schung liegt das in erster Linie an den unzulänglichen Zugangsregelungen96, mangelnder Digitalisie-
rung der Archive und Aufbereitung der zum Teil unsystematisch, unvollständig erschlossenen und 
nicht vernetzten Datenbanken und den verschiedenen Abwehrstrategien der öffentlichen Behörden. 
Dazu gehört auch die Monopolisierung der Forschung durch angeblich unabhängige Historikerkom-
missionen, die präferierten Zugang erhalten. Für die Provenienzforschung der öffentlichen Hand führt 
die kurzatmige Projektförderung zu erheblichen Qualitätseinbußen. 

 

1. Erfolgreiche Provenienzforschung durch Private 

Das Eingangs genannte Ziel sollte und kann für den privaten Bereich einfach und preiswert (im Reflex 
auch für die öffentliche Hand) dadurch erreicht werden, dass die öffentliche Hand die vielfältigen 
Forschungszugangshürden in Form von schwachen Informationszugangsrechten, atomisierten Archiv-
zugängen, mangelnder Archivtechnik- und -organisation bei öffentlichen Archiven sowie eines über-
bordenden Persönlichkeitsrechts verringert. Die vom Grundgesetzgeber garantierte Forschungsfreiheit 
nach Art. 5 Abs. 3 GG und die eine Objektivität eher garantierende Forschungspluralität durch private 
Akteure wird aber gerade im Bereich der NS-Forschung durch staatsmonopolistische Forschungspro-
jekte von angeblich unabhängigen Historikerkommissionen97 konterkariert, während private Akteure 
der Forschung gezielt abgeblockt werden.98 

Eine Sonderstellung in der Provenienzforschung nehmen der Kunsthandel und das Auktionswesen ein. 
Die anfangs genannten Informationszugangshürden machen gewinnorientierten Akteuren die Prove-
nienzforschung für geringwertige Kulturgüter allerdings unmöglich99, ohne dass das ihnen vorgewor-
fen werden kann. Viele Auktionshäuser sehen mittlerweile jedoch geklärte oder interessante Proveni-
enzen als werterhöhend an und werben mit dem von ihnen vermittelnden Ausgleich entsprechend den 

 
95 Vgl. Lupfer, Gilbert, Wortprotokoll der 22. Sitzung – Öffentliche Anhörung zu dem Antrag der Fraktion der 
FDP „20 Jahre Washingtoner Erklärung -Wirksamere Aufarbeitung der NS-Raubkunst durch Restrukturierung 
und Digitalisierung“ vom 20. Februar 2019, BT DRs. 19/5423, S. 3. 
96 Vgl. Grütters, Monika, „Voraussetzung ist Transparenz“, ebendort. 
97 Vgl. zum Auswärtigen Amt: Conze, Eckart; Frei, Norbert; Hayes, Peter; Zimmermann, Das Amt und die Ver-
gangenheit, München, 2. Auflage 2010, welche die durch den Diplomaten Nüsslein ausgelöste Affäre bearbei-
tete, ohne die Akten zum Protektorat Böhmen und Mähren in Prag einzusehen; dazu Müller, Melissa; Partsch, 
Christoph, „Denn das sind Sie, ein Mörder, Der Fall des deutschen Diplomaten Franz Nüsslein, Die Zeit 2006, 
S. 92; zum BND: Keßelring, Agilof, Die Organisation Gehlen und die Neuformierung des Militärs in der Bun-
desrepublik, Berlin 2017, welcher Sohn des Vizepräsidenten des BND Rainer Keßelring ist, welcher wiederum 
Adoptivsohn  von Generalfeldmarschall Albert Kesselring ist; zum BVerSch: Goschler, Constantin; Wala, Mi-
chael, „Keine  neue Gestapo“, Hamburg 2015, welche keinen  Zugang zum Archiv des BVerfSch erhielten. 
98 Vgl. VG Berlin, Urteil vom 8.9.2009 – 2 A 8.07 auf Zugang zu den sogenannten Rosenholz-Unterlagen des 
Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit, welche von der Behörde verhindert wurde, weil ein 
Mitarbeiter zu dem Thema promovieren wollte; vgl. BVerwG, Urteil vom 20.2.2013 – 6 A 2/12 -, womit der 
Zugang eines Journalisten zur NS-Vergangenheit von BND-Mitarbeitern vereitelt wurde; vgl. Sperrerklärung 
des Bundeskanzleramts im Verfahren BVerwG, Beschluss vom 19.4.2010, wonach der archivrechtliche Zugang 
zu den Unterlagen zu Adolph Eichmann beim BND dem Wohl der Bundesrepublik schaden würden. 
99 „Bei Kulturgütern geringeren Wertes machen sich kleine Auktionshäuser oft keine Mühe, die Provenienz 
überhaupt festzustellen. Die Behauptung, viele Fälle würden durch den Markt gelöst, stimmt deshalb nur sehr 
bedingt.“ Vgl.: Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzoge-
nem Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz: Memorandum der Beratenden Kommission NS-Raubgut, 
Berlin, 4. September 2024, S.4. 
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Washingtoner Prinzipien proaktiv.100 Provenienzexpertise und Verhalten entsprechend den Washing-
toner Prinzipien wirkt darüber hinaus reputationsfördernd bzw. -erhaltend. 101. 

Der in Privatwirtschaft herrschende Zwang zur Wirtschaftlichkeit und die hohe Anzahl provenienzbe-
zogener Fragen zu eingeliefertem Kulturgut bedingt eine effektive und zielführende Provenienzfor-
schungsprofessionalität, die der Kunsthandel meist mit kunsthistorisch versiert ausgebildeten Fach-
kräften wie Expertise auf dem Gebiet der Restauration von Kunst- und Kulturgut, auch hinsichtlich 
der Prüfung von Authentizität von Objekten, verbindet. Diese „Provenienzforschung-Kompetenzclus-
ter“ sollte mit Blick auf den privaten Sektor und dessen Kunsttranslokationen sowie Besitzerwechsel 
auch für die staatlichen Museen und Institutionen als wichtige „Partner“ verstanden werden, und in 
einem größeren Verbund der Provenienzforschung in Deutschland eingebettet gesehen werden102. 

 
100Vgl. den proaktiven Umgang des Auktionshauses Ketterer mit geklärten Provenienzen Abteilung Katalogisie-
rung und Provenienzforschung Ketter Kunst GmbH & Co KG siehe www.ketterkunst.de/kontakt/katalogisie-
rung_Provenienz.php; exemplarisch für eine erfolgreiche und in vielerlei Hinsicht eigenständige und professio-
nelle Provenienzforschung des Kunsthandels belegt der spektakuläre Restitutionsfall eines Gemäldes aus dem 
Bestand der Kunstverwaltung des Bundes, Restitutionsfall “Conte, Jacopino del, Bildnis eines jungen Mannes 
mit Schreibgeräten (angeblich Pico del Mirandolo)”, im Jahr 2022. Die Restitutionsempfänger ließen das Werk 
über das Auktionshaus Sotheby`s in New York zugunsten von Stiftungen Shoa-Überlebender in 2023 verstei-
gerten. Die Provenienzforscher bei Sotheby waren nach eigenen Angaben in der Lage, anhand des eigenen Auk-
tionsarchivs und forensischer Untersuchungen im eigenen Labor das eingelieferte Werk neu und richtig dem 
Künstler Bronzino zuzuschreiben.  
https://www.ft.com/content/b46478cb-a121-447c-8237-1a2467755e1e . In Folge einer gelungenen Presse- und 
Marketingkampagne erzielte das Gemälde durch die Neuzuschreibung und Expertise des Auktionshauses Sot-
heby`s, der offenen Bewerbung der Provenienz als NS-Raubgut aus Bundesbesitz und dem Zweck der Verstei-
gerung (hier: Mittel für Stiftungen von Shoa Opfern) einen Rekordpreis von über 10 Millionen Dollar. Vgl.: 
Sotheby`s, Auction Master Paintings I, Lot 106, Portrait of a young man with quill and sheet of paper, possibly 
a self-portrait of the artist, New York 26.01.2023 https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/master-paint-
ings-sculpture-part-i/portrait-of-a-young-man-with-a-quill-and-a-sheet?locale=en. . Warum die staatliche Pro-
venienzforschung der Kunstverwaltung des Bundes zwischen 1949-2022 nicht in der Lage waren, das Werk 
richtig zu erkennen und entsprechend kunsthistorisch korrekt zuzuschreiben, muss eigens ermittelt werden, insb. 
da sich noch tausende treuhänderisch bewahrte Werke im Bestand der Kunstverwaltung befinden, deren Prove-
nienz bisher nicht erschlossen wurdes, bedarf es einer eingehenden Revision der Provenienzforschungspraxis 
und Forschungsmethoden des Kunstverwaltung des Bundes. Zum bez. Fall siehe Kunstverwaltung des Bundes, 
Conte, Jacopino del, Bildnis eines jungen Mannes mit Schreibgerät (angeblich Pico del Mirandolo), www.kunst-
verwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE4000_4999/4058.html  
 
101 Vgl. den wirtschaftlichen Abstieg des Auktionshauses Grisebach, dessen ehemaliger Geschäftsführer Bernd 
Schultz sich abfällig und antisemitisch zur Restitution äußerte: „Man sagt Holocaust und meint Geld“ sowie die 
spektakulären Gerichtsverfahren, derentwegen Werke bei Grisebach aus der Auktion zurückgenommen werden 
mussten, siehe: Ludewig, Anna-Dorothea; Schoeps, Julius H. (Hrsg.): Eine Debatte ohne Ende? Raubkunst und 
Restitution im deutschsprachigen Raum, Berlin 2014. 
102 Der „Arbeitskreis Provenienzforschung e.V.“ hat jüngst die Sperre für Mitgliedschaften von Personen aufge-
hoben, die im Kunsthandel tätig oder beschäftigt sind. Nach wie vor gibt es jedoch Vorbehalte gegenüber dem 
Kunsthandel und seiner „Motive“ im Feld der Provenienzforschung, die sich in der Gewinnerzielungsabsicht der 
wirtschaftlichen Unternehmungen des Handels abbilden. Museen und deren Mitarbeiter*innen, die sich selbst 
als „non-profit“ Institutionen und altruistisch ausgerichtet oft dem „Nonprofit-Sektor“ zurechnen, verkennen 
allerdings das „not-for-profit“ nicht „non-profit“ meint (s. auch die ICOM Statuten hierzu sowie der kategorische 
Ausschluss von Personen gem. § 4 Nr.2, die im Kunsthandel tätig sind oder mit Kunst handeln von einer Mit-
gliedschaft in ICOM, siehe: https://icom-deutschland.de/images/PDF/satzung_ab_2019.pdf ). Der „Dritte Sek-
tor“ ist hierin sehr fließend aufgestellt, und Provenienzforscher*innen bewegen sich meist in diesem Bereich. 
Nicht zuletzt sind die personellen Fluktuationen in beiden Bereichen fließend, und eine heute in einem Museum 
staatlich tätige Person kann morgen in einem Auktionshaus arbeiten, ohne Einbuße an professioneller Ethik oder 
moralischer Integrität, und vice versa. Hier gilt es künftig verstärkt Vorurteile abzubauen und Stereotypen zu 
begegnen, wirtschaftsorientiertes Handeln im Kunstmarkt pauschal negativ zu stigmatisieren, wie die Tätigkeit 
darin unter Verdacht zu stellen, nur gewinnorientiert motiviert zu sein („Staat= legitim, Wirtschaft: illegitim“). 
Die Provenienzforschungsabteilung beim Auktionshaus Christie`s wird z.B. von Richard Aronowitz/ Global 

https://www.ft.com/content/b46478cb-a121-447c-8237-1a2467755e1e
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/master-paintings-sculpture-part-i/portrait-of-a-young-man-with-a-quill-and-a-sheet?locale=en
https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2023/master-paintings-sculpture-part-i/portrait-of-a-young-man-with-a-quill-and-a-sheet?locale=en
http://www.kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE4000_4999/4058.html
http://www.kunstverwaltung.bund.de/SharedDocs/Provenienzen/DE4000_4999/4058.html
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2. Erfolgreiche Provenienzforschung durch die öffentliche Hand 

Im öffentlichen Bereich wären die Ziele einer unabhängigen, wissenschaftlicher Objektivität ver-
pflichteten effektiven Provenienzforschung durch eine dauerhafte Ansiedlung bei der Beratenden 
Kommission oder den Universitäten bei angemessener langfristiger finanzieller Ausstattung zu errei-
chen, nicht aber durch die bisherige ebenso kurzsichtige wie -lebige Projektförderung von Museen in 
der Förderverwaltung durch das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste in Magdeburg.  

Im öffentlichen Bereich ist die institutionelle Verstetigung von dauerhaft angelegter Provenienzfor-
schung in eigenen, personell wie finanziell projektunabhängig dauerhaft etablierter und finanzierter 
Forschung, wie in den Washingtoner Prinzipien von 1998 gefordert103, im föderalen System der Bun-
desrepublik Deutschland und seiner Länder bisher auch nach 25 Jahren - selbst nach der eigenen Ein-
schätzung der staatlichen Akteure - nicht erreicht worden.104 Dieser Umstand ist systembedingt und 
naheliegend. Erstens führte die Förderung der Museen bisher zu einer interessengerichteten, abhängi-
gen Forschung, wodurch Steuergelder zur Abwehr von Ansprüchen und „fairen und gerechten Lösun-
gen“ eingesetzt wurden, nicht aber zur objektiven Erforschung der Sachlage.105  Zweitens ist ein 
Zweck der Projektförderung, die Akzeptanz der Washingtoner Prinzipien durch die Museen, durch das 
Zentrum für Kulturgutverluste bis zum Ende 2023 vereitelt worden.106 Drittens führt die bisherige Pra-
xis der Projektförderung zu auf zeitlich begrenzte Projektdauer angelegter Forschung mit entsprechen-
der Fluktuation von stets wechselnden Forscher*innen mit Erreichen befristeter Zeitverträge oder Pro-
jektförderphasen107. Dieser in der Regel 1-2-jährige Wechsel zieht eine mangelnde systematische Ver-
netzung der Akteure und Projekte wie Forschungsergebnisse nach sich, womit zwar Wissen und In-
formationen partikular an Museen und Sammlungen auf diese bezogen in Projekten gewonnen werden, 
dieses Wissen aber nicht konsequent in aller Breite vertieft ausgewertet und in Beziehung zu parallelen 

 
Head of Restitution, einem Nachfahren Shoa-Überlebender, geleitet, und das Auktionshaus fördert nachhaltig 
unabhängige wissenschaftliche Provenienzforschung zu NS-Raubgut u.A. mit Forschungsstipendien, siehe: 
https://www.christies.com/en/events/the-christies-grant-for-nazi-era-provenance-research/about sowie zu 
Richard Aronowitz und seiner Motivation siehe Interview mit der Times of Israel www.timesofisrael.com/how-
his-novel-led-an-author-into-the-intriguing-worl-of-wwii-art-restitution/  
103 Grundsätze der Washingtoner Konferenz (1998) in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten 
beschlagnahmt wurden (Washington Principles), insb. Nr. 3, siehe: https://kulturgutverluste.de/sites/default/fi-
les/2023-04/Washingtoner-Prinzipien.pdf  
104 Vgl.: Gemeinsame Position von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden zum 20-jährigen Beste-
hen der Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kul-
turguts, insbesondere aus jüdischem Besitz (04.09.2023), Nr. 10: „Trotz dieser positiven Bilanz sind sich Bund, 
Länder und kommunale Spitzenverbände einig, dass die Bemühungen um die Identifizierung von NS-verfol-
gungsbedingt entzogenen Kulturgütern in kulturgutbewahrenden Einrichtungen weiter intensiviert werden müs-
sen. Die Rahmenbedingungen sowohl für Provenienzforschung als auch die Restitutionspraxis sollen weiter ver-
bessert werden.“ https://www.kulturstaatsminister.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/2023-09-15-Positions-
papier-Beratende-Kommission.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
105 Vgl. Gutachten Brigitte Reuter im Verfahren Erben Grosz gg Freie und Hansestadt Bremen, welche als Quelle 
das Parteigutachten von Laurie Stein vielfach zitiert, ohne Zugang zu deren Quellen erhalten zu haben. 
106 Butin, Hubertus, „Wie der Bund durch seine Institutionen düpiert wird“, FAZ vom 8.12.2023, S. 16. 
107 Vgl.: Türnich, Ruth; Heckötter, Anna; Offergeld, Annika: Provenienzforschung in NRW: systematisch, flä-
chendeckend und nachhaltig. Ein Projektbericht mit Empfehlungen für NRW, in: Landschaftsverband Rhein-
land-LVR (Hg.): Rheinform- Informationen für rheinische Museen, 02/2019, Köln 2019, S.7-13.  https://rhein-
form.lvr.de/media/medienrheinform/archiv/rheinform_2-2019.pdf 

https://www.christies.com/en/events/the-christies-grant-for-nazi-era-provenance-research/about
https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Washingtoner-Prinzipien.pdf
https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-04/Washingtoner-Prinzipien.pdf
https://www.kulturstaatsminister.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/2023-09-15-Positionspapier-Beratende-Kommission.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.kulturstaatsminister.de/SharedDocs/Downloads/DE/2023/2023-09-15-Positionspapier-Beratende-Kommission.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://rheinform.lvr.de/media/medienrheinform/archiv/rheinform_2-2019.pdf
https://rheinform.lvr.de/media/medienrheinform/archiv/rheinform_2-2019.pdf
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Projekten und Akteuren an anderen Institutionen gebracht werden kann108, sobald die befristete Pro-
jektdauer erreicht und das Projekt abgeschlossen wurde109. Das Erfordernis des üblichen auf zwei Jahre 
angelegten Projektförderturnus des Deutschen Zentrum Kulturgutverluste (DZK)110 für Provenienz-
forschungsvorhaben z.B. mündet bei größeren Forschungsvorhaben in regelmäßige Wiederbeantra-
gung von Folgeforschungsfolgeförderungen alle zwei Jahre, mit nicht unerheblichem Aufwand für die 
Dokumentation und Forschungsbegleitung. Dieser Verwaltungsaufwand inkl. Berichtswesen verzehrt 
zeitliche wertvolle Ressourcen für die eigentliche institutionelle Provenienzforschung, denn nicht sel-
ten ist nur eine Vollzeit-Provenienzforschungsstelle für alle Aufgaben des Projektes vorgesehen, die 
ggf. von Hilfskräften unterstützt wird111. Vorbehaltlich der Projektfolgebewilligung sehen sich Prove-
nienzforscher*innen regelmäßig alle 1 bis 1,5 Jahre vor dem absehbaren Ende der befristeten Beschäf-

 
108 Wie komplex die Objektbiographie eines einzelnen Objektes ausfallen kann siehe: Wittekind, Susanne: Ver-
such einer kunsthistorischen Objektbiografie. In: Boschung, Dietrich u. a. (Hg.): Biography of objects. Aspekte 
eines kulturhistorischen Konzepts, Paderborn 2015, S. 143-172. Zur Dauer und Komplexität von mehrjährigen 
Forschungsprojekten, hier verwaltungsbezogen und -getragen, siehe: Schroll, Heike: Verwaltung rettet Kunst. 
Die Verlagerung von städtischem und privatem Kunstbesitz aus der Stadt Berlin während des Zweiten Weltkrie-
ges und die Bemühungen um Bergung und Rückführung in den ersten Jahren nach Kriegsende. (Schriftenreihe 
des Landesarchivs Berlin, Bd. 22), Berlin 2023. Die Datenbank LostArt des DZK listet aktuell 166.831 Meldun-
gen, davon 123.668 Suchmeldungen sowie 55549 Fundmeldungen zu 179.217 Objektdaten von 1273 Institutio-
nen/ Privatpersonen, wovon geographisch 117.768 auf Deutschland entfallen. Vgl.: www.lostart.de/de/suche 
(Stand 02.03.2024). Mit einer „Aufklärungsquote“ von unter 10% zu Such- und Fundmeldungen ist das Ausmaß 
der wissenschaftlichen Erforschung und Verknüpfungsleistung zu über 90% ungeklärter Eigentümer unverhält-
nismäßig Disproportional auch zu den 88 Mio. € staatlicher Mittel seit 2008 bis 2022 für Provenienzfoschung 
mit alleine 13 Mio. € Budget für 2023, womit über 100 Millionen € verausgabt wurden. Vgl.: Die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien, NS-Raubgut: Aufarbeitung und Restitution. Provenienzforschung, 
www.kulturstaatsministerin.de/DE/aufarbeiten-und-erinnern/ns-afarbeitung/ns-raubgut/provenienzforschung-
in-deutschland/provenienzforschung-in-deutschland_node.html     
  
109 Analog zur Forschungsdatenbank „Proveana“ des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste bedarf es einer bun-
desweiten (und DZK-unabhängigen) „Metadatenbank Provenienzforschung“, in der alle Forschungsprojekte und 
Ergebnisse (auch unabhängig von DZK- Förderungen) einheitlich und kohärent erfasst sowie bundeseinheitlich 
veröffentlicht werden: „Die Datenbank erlaubt die Suche nach Personen, Körperschaften, Ereignissen, Samm-
lungen, Provenienzmerkmalen, Objekten und weiterführenden Quellen. Proveana durchsucht auch die Inhalte 
der Lost Art-Datenbank und stellt Verknüpfungen zu weiteren Datenbanken her. Proveana ist ein Unterstüt-
zungsangebot für die von Kulturgutentziehungen Betroffenen und ihre Nachfahren, für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, für alle mit dem Handel von Kulturgütern befassten Personen, für Medien und für politisch 
Verantwortliche“ . Diese in Proveana erfolgreich angelegte und notwendige Wissensveröffentlichung zu Prove-
nienzforschung in Deutschland ist essenziell für mögliche Anspruchsteller und Erben und sollte auch der Wis-
senschaft und universitärer wie privater Provenienzforschern zugänglich sein, um auch dem unerschlossenen 
Privatsektor mit privaten Kunstsammlungen und Provenienzforschung ein verbundenes wissenschaftliches Fo-
rum zu eröffnen, wie auch die freie universitäre Forschung (ohne Bezug zu DZK-Projekten bzw. ohne DZK-
Förderung) einzubinden. Zum Portal siehe https://www.proveana.de/de/start 
110 „Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste ist in Deutschland zentraler Ansprechpartner zu Fragen unrecht-
mäßig entzogenen Kulturguts. Es fördert die Provenienzforschung in Deutschland, insbesondere an kulturgut-
bewahrenden Einrichtungen, unter anderem durch finanzielle Zuwendungen. Ziel ist die Klärung, ob Kulturgüter 
ihren rechtmäßigen Eigentümer:innen etwa im Zuge von staatlicher Verfolgung entzogen wurden. Als Förder-
institution ermöglicht, unterstützt, vernetzt das Zentrum außerdem Forschungsprojekte und regt sie an, betreibt 
jedoch keine eigene Forschung.“ Siehe: https://kulturgutverluste.de/stiftung/aufgaben 
111 Beispielhaft hierfür das NS-Forschungsprojekt an der ULB-Bonn, bei dem seit 2020 in drei befristeten Fol-
geprojekten in Folge primär von einer Vollzeitkraft mehr als 62.950 Erwerbungsvorgänge der NS- und Nach-
kriegszeit einer eingehenden Analyse unterzogen und auf Provenienzmerkmale hin untersucht werden müssen, 
siehe: https://www.sammlungen.ulb.uni-bonn.de/de/projekte-und-kooperationen/ns-raubgut/projektkurzbe-
schreibung. Zu den vom DZK geförderten Projekten, aus denen sich der Befund personeller Mindestbesetzung 
ableiten lässt, siehe die DZK- Projektstatistiken und Projektberichte unter https://kulturgutverluste.de/pro-
jekte/projektstatistik.  

http://www.lostart.de/de/suche
http://www.kulturstaatsministerin.de/DE/aufarbeiten-und-erinnern/ns-afarbeitung/ns-raubgut/provenienzforschung-in-deutschland/provenienzforschung-in-deutschland_node.html
http://www.kulturstaatsministerin.de/DE/aufarbeiten-und-erinnern/ns-afarbeitung/ns-raubgut/provenienzforschung-in-deutschland/provenienzforschung-in-deutschland_node.html
https://kulturgutverluste.de/projekte/projektstatistik
https://kulturgutverluste.de/projekte/projektstatistik
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tigung in Projekten mit allen Risiken und Herausforderungen für die eigene Lebens- und Familienpla-
nung konfrontiert, die eine hohe Mobilität112 und Resilienz voraussetzt. Für die auf Dauer angelegte 
Kompetenzbildung in der niemals abgeschlossenen Provenienzforschung an insb. öffentlichen bzw. 
aus öffentlichen Mitteln finanzierten Museen und Sammlungen ist dies abträglich, da mit jedem Wech-
sel von Mitarbeiter*innen auch ein individuell erlangtes, in der Person angelegtes Wissen mit einem 
Personalwechsel oder Abgang verloren geht. Wenn der/ die Forscher*in sich zudem von der Prove-
nienzforschung abwendet, oder keine Folgeanstellung in diesem Tätigkeitsbereich findet, ist diese 
Wissensressource für die vernetzte institutionelle Provenienzforschung in der Regel verloren113. Der 
evidente Konkurrenz- und Mitbewerberdruck auf dem derart projektbezogenen, befristet angelegten 
Stellenmarkt im Feld der Provenienzforschung führt zwangsläufig zu einer Konkurrenzsituation unter 
den fachqualifizierten, besonders auch freiberuflich bzw. selbständig tätigen Kräften im Feld der Pro-
venienzforschung auf der einen, und den fest institutionell angesiedelten Kräften auf der anderen Seite, 
so dass ein Informations- und Wissensaustauch in den übergreifenden Feldern der Provenienzfor-
schung außerhalb der Institutionsebene immer auch strukturell begrenzt wird durch die individuelle 
berufliche Interessenlage wie berufliche Perspektive der Akteure. Besonders freiberuflich tätige Pro-
venienzforscher*innen müssen sich ihren Lebensunterhalt auftrags- und projektbezogen in der Regel 
selbst generieren und erarbeiten, provenienzforschungsrelevantes Wissen ist hier regelrecht wertvol-
les, geschäftliches „Eigenkapital“, das nicht ohne weiteres an z.B. an staatliche Museen bzw. Stellen 
und deren Provenienzforschung aus der Hand gegeben wird. Auch der umgekehrte Informationsaus-
tausch und proaktive Informationsabgabe an Private steht unter dem gleichen Vorbehalt114. Die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse und Ergebnisse von nachhaltiger Provenienzforschung müssen national 
und international sowohl transparent nachvollziehbar und nach standardisierten Verfahren erfasst, wis-
senschaftlich kohärent aufbereitet wie auch barrierefrei in digitalen Ressourcen leicht zugänglich ver-
öffentlicht werden, so dass eine erfolgreiche Vernetzung der partikular generierten Informationen wie 

 
112 So hat der Museumsbund Thüringen e.V. 2022 für den „Provenienzforschungs- Erstcheck“ in ausgewählten 
landesweiten Museen zunächst eine 6-monatige Forschungsstelle für eine reisende, freiberuflich tätige Prove-
nienzforschungsperson ausgeschrieben, die in allen bez. Museen als externe Kraft einen „Provenienzforschungs-
Erstcheck“ zum Sammlungs- und Archivbestand durchgeführt hat „Es handelt sich dabei um kleine bis mittel-
große Museen, die nicht die Kapazitäten haben, selbst zu erforschen, ob es in ihren Beständen einen Anfangs-
verdacht auf NS-Raubgut gibt.“, vgl.: https://museumsverband-thueringen.de/wp-content/uploads/2022/08/Stel-
lenausschreibung-MVT-Erstcheck-NS-Raubgut-18.08.2022.pdf . Nach der ersten Sichtung wurde 2023 mit der 
DZK-Förderung eine wiederum Einzelstelle geschaffen, die nun für zwei Jahre befristet 17 (!) weitere ausge-
wählte Museen in Thüringen intensiviert über zwei Jahre verteilt erforschen soll. Vgl.: https://museumsverband-
thueringen.de/wp-content/uploads/2023/09/Stellenausschreibung-Erstcheck-NS-17-Museen-MVT.pdf. Diese 
Art der „fliegenden, eiligen Projekt-Provenienzforschung“ ist in vielerlei Hinsicht als überaus problematisch 
einzustufen, da sie nicht der Selbstverpflichtung gem. den Washington Principles zu einer gewissenhaften, nach-
haltigen und stetigen staatlich getragenen Provenienzforschung entspricht. Medial hingegen wird das Projekt als 
„das größte Provenienzforschungsprojekt Thüringens“ dargestellt, vgl.: https://www.mdr.de/nachrich-
ten/thueringen/provenienzforschung-start-kleine-museen-thueringen-kultur-news-100.html  
113 Hierauf wies Prof. Gilbert Lupfer vom DZK im Deutschlandfunk Pressebeitrag öffentlich selbst hin: „Das 
zentrale Problem ist natürlich, dass es sehr viele Provenienzforscherinnen gibt, die befristet arbeiten und dann 
nach zwei oder drei Jahren wieder was Neues suchen müssen“, vgl.: Deutschlandfunk, Beitrag Spardruck durch 
Corona Krise: „Provenienzforschung steht auf der Kippe, wenn es knapp wird“ www.deutschlandfunk.de/spar-
druck-durch-corona-krise-provenienzforschung-steht-auf-100.html  
114 Der solidarische „Arbeitskreis Provenienzforschung e.V.“ ist ein internationaler Zusammenschluss von über 
700 in der Provenienzforschung tätiger Wissenschaftler*innen aus allen Bereichen der Forschung und Praxis, 
der eine mitgliederbezogene Vernetzung der Provenienzforschungs-Akteure und die gemeinsamen Wissensge-
nerierung wie Vermittlung in Arbeits- und Themenarbeitsgruppen anstrebt. Das Mission Statement schließt fol-
gerichtig mit einem Appell an die Politik: „Eine zielführende Provenienzforschung kann nur auf der Grundlage 
einer adäquaten Erfassung und Erschließung der zu erforschenden Bestände garantiert sein. Den überaus viel-
fältigen Ansprüchen, die an ihre Arbeit gestellt werden, können die WissenschaftlerInnen nur im Rahmen nach-
haltig verbesserter Arbeitsbedingungen und -strukturen gerecht werden“ Vgl.: https://www.arbeitskreis-prove-
nienzforschung.org/unsere-mission/ 

https://museumsverband-thueringen.de/wp-content/uploads/2022/08/Stellenausschreibung-MVT-Erstcheck-NS-Raubgut-18.08.2022.pdf
https://museumsverband-thueringen.de/wp-content/uploads/2022/08/Stellenausschreibung-MVT-Erstcheck-NS-Raubgut-18.08.2022.pdf
https://museumsverband-thueringen.de/wp-content/uploads/2023/09/Stellenausschreibung-Erstcheck-NS-17-Museen-MVT.pdf
https://museumsverband-thueringen.de/wp-content/uploads/2023/09/Stellenausschreibung-Erstcheck-NS-17-Museen-MVT.pdf
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/provenienzforschung-start-kleine-museen-thueringen-kultur-news-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/provenienzforschung-start-kleine-museen-thueringen-kultur-news-100.html
http://www.deutschlandfunk.de/spardruck-durch-corona-krise-provenienzforschung-steht-auf-100.html
http://www.deutschlandfunk.de/spardruck-durch-corona-krise-provenienzforschung-steht-auf-100.html


40 
 

 
 

KURFÜRSTENDAMM 50 ∙ 10707 BERLIN 
TEL. +49 (0)30 / 887195-60 ∙ FAX +49 (0)30 / 887195-62 ∙ SEKRETARIAT@PARTSCH-LAW:COM ∙ WWW.PARTSCH-LAW.COM 

BERLINER VOLKSBANK eG,  DE02 1009 0000 2640 7570 03, BIC: BEVODEBB 
UST-ID: DE 30 68 26 382 ∙  AG CHARLOTTENBURG, PR 1085 B 

PARTSCH & PARTNER RECHTSANWÄLTE 

Wissensbefunde sinnvoll auf einer Metaebene verknüpft zusammengeführt werden können. Hierzu 
bedarf es wiederum eines öffentlich zugänglichen wissenschaftsgetragenen Netzwerkes offener und 
unabhängiger digitaler Repräsentanz für die NS-bezogene Provenienzforschung, in dem alle mit Pro-
venienzforschung befassten Personen in einem gemeinsamen Austausch interagieren können (Open-
Science)115. Dieses Erfordernis wird so lange nicht erfolgreich umgesetzt werden können, und folglich 
eine erfolgreiche Provenienzforschung in der Breite als Grundbedingung für die erfolgreiche Restitu-
tion NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- und Kulturgut in öffentlichen wie privaten Sammlun-
gen und Museen wie Besitz erreicht, so lange die Grundbedingungen einer grundständig finanziell 
solide  ausgestatteten und auf Dauer fest angelegten Provenienzforschung an öffentlichen wie privaten 
Institutionen unbefristet und fachlich qualifiziert auf Dauer eingerichtet und besetzt wird. Die wissen-
schaftliche Fachdisziplin der Provenienzforschung muss zudem in der wissenschaftlichen Hochschul-
bildung in einschlägigen Studiengängen der Kunstgeschichte, Museumsstudien, Archivwesen, und 
insbesondere auch in Verwaltungslehrgängen von Bund und Ländern, fest im Lehrkanon erweitert 
verankert werden und sich kooperativ interinstitutionell betätigen116 und vernetzen. Um in der ganzen 
föderalen Breite der Republik deutschlandweit in den mehr als 7000 Museen117 und Sammlungen un-
terschiedlicher Trägerschaft, Größe und Komplexität künftig die noch immer ausstehende Mammut-
aufgabe der vollständigen Aufarbeitung des NS-Unrechts hinsichtlich des in diesen Museen und 

 
115 Die in naturwissenschaftlich-empirischen Wissenschaftsdisziplinen erfolgreich praktizierten Open-Science-
Forschungsplattform-policy mit integrativen Peer-Review-Verfahren in Open-Access  ist im Feld der Prove-
nienzforschung bisher nicht im Ansatz realisiert oder Praxis in provenienzbezogenen Forschungsprojekten. Es 
besteht darüber hinaus auch zu Restitutionen auf Grundlage von Provenienzforchung und den Grundlagen dieser 
forschungsrelevanten Entscheidungsgenerierung kein bundes- oder landesweit vernetztes, ansatzweise brauch-
bares statistisches Aktivverzeichnis. Prof. Weller stellt hierzu mit Blick auf die „unbekannte“ Anzahl möglicher 
Restitutionsfälle in Deutschland entsprechend fest: „Zunächst und zuvörderst sollen also kulturguthaltende Stel-
len, typischerweise ein Museum bzw. sein Träger, und Anspruchsteller bilateral eine Einigung anstreben. Dieses 
Subsidiaritätsprinzip führt nun allerdings dazu, dass die ganz überwiegende Anzahl der tausendfachen Entschei-
dungen zu Restitutionsansprüchen außerhalb des Blickfelds und der Expertisebildung der Beratenden Kommis-
sion ergeht, so dass die Beratende Kommission seit 2003 nur etwas mehr als 20 Fälle zur Beratung vorgelegt 
bekam. Eine verlässliche bundesweite oder auch nur bundeslandweite Erfassung der vielen lokal getroffenen 
Entscheidungen fehlt.“ Vgl.: Weller, Matthias: Restitution nationalsozialistischer Raubkunst. Das deutsche Zu-
rechnungsmodell unter der Lupe, in: Kubis, Sebastian; Pfeifer, Karl-Nikolaus; Raue, Benjamin; Stieper, Malte 
(Hg.): Ius Vivum: Kunst- Internationales- Persönlichkeit. Festschrift für Haimo Schack zum 70. Geburtstag, 
Tübingen 2022, S. 87. Für das Feld der Museumsforschung beispielhaft als Praxis siehe: Institut für Museums-
forschung (Hg.): Zahlen & Materialien, Bd. 77 (2023): Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museums-
forschung, Berlin 2023. Wegweisend für die künftige Provenienzforschung in Open-Science-Modus siehe das 
Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Horizont Europa“- Open Science und Open Data 
https://www.horizont-europa.de/de/Open-Science-und-Open-Data-1767.html 
116 Ein mustergültigen „Private-Public-Partnership Forschungsprojekt“ von Wissenschaft und NS-Opfernach-
fahren siehe: Mosse Art Research Project: Hoffmann, Meike: Transparent – innovativ – nachhaltig. Die Mosse 
Art Research Initiative (MARI). Kooperative Provenienzforschung im NS-Kontext, in: Saß, Ulrike; Weller, 
Matthias; Zuschlag, Christoph (Hrsg.): Provenienz und Kulturgutschutz. Juristische und kunsthistorische Per-
spektiven (Forschungsstelle Provenienzforschung, Kunst- und Kulturgutschutzrecht, Bd. 1), Berlin 2022, S. 91–
100. Website siehe https://www.mari-portal.de/page/die-mosse-art-research-initiative-mari . Beachtlich ist die 
systematische Identifizierung und nachfolgende Suche nach verlorenem Kunst- und Kulturgut, welches erst for-
schungsbezogen als Verlust identifiziert wurde (anders als bei der Provenienzforschung üblich, wo vorhandenes 
Kunst- und Kulturgut in Betsänden auf Provenienzen hin untersucht wird, ist die korrekt als Quovadienzfor-
schung bezeichnete Praxis aktiv auf der Suche nach verlustigem Kunst- und Kulturgut, welches einem Besitzer 
eindeutig zugeordnet werden konnte. Dieser Ansatz des MARI ist zukunftsweisend für eine systematische und 
erfolgreiche (universitär angesiedelte) Forschung zu Provenienzen und dem Verbleib von NS-Raubkunst in Ein-
zelkontexten von spezifischen Sammlungen, Personen bzw. Familien).  
117 Vgl. Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland des Instituts für Muse-
umsforschung, Zahlen & Materialien, Bd. 77 (2023): Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsfor-
schung, abrufbar unter www.jpurnals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fmzm/issue/6790  

https://www.mari-portal.de/page/die-mosse-art-research-initiative-mari
http://www.jpurnals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fmzm/issue/6790
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Sammlungen wie Bibliotheken stets vermutet hunderttausendfach118 vorhandenen NS-verfolgungsbe-
dingt entzogenen Kunst- und Kulturguts bewerkstelligen zu können, bedarf es noch massiver Anstren-
gungen 

All diese bezeichneten Grundlagen erfolgreicher Provenienzforschung erfordern massive finanzielle 
und strukturelle Ressourcen, angemessene Zeithorizonte und mehrjährige Projektlaufzeiten mit klaren 
Zielsetzungen, sowie qualitativen und quantitativen aufwuchs von interdisziplinärer Fachexpertise in 
festen und auf  Dauer angelegten, sicher ausgestalteten Beschäftigungsstrukturen, sowie eine nachhal-
tige und zielgerichtete Vernetzung sowie Zusammenarbeit aller provenienzforschungsrelevanten ge-
sellschaftlichen Akteure, national und international.  

Das Fehlen der oben benannten, seit Jahren bundesweit auf allen Ebenen eingeforderten stabilen Wis-
senschaftsstrukturen119 mag auch erklären, warum sich bis heute eine nur wenige wissenschaftlichen 
Ansprüchen genügende Methodiken120 der genuin Provenienzforschung herausgebildet haben121, ob-
wohl sich die Übernahme und Weiterentwicklung der bewährten Methodik von Historikern im Ver-
bund mit den neuesten Kompetenzen der Digital Humanities für eine problemüberwindende Methodik 
angeboten hätten. Stattdessen werden die konventionellen Methoden der US-amerikanischen Partei-
gutachten kritiklos übernommen122 und im Ganzen eine eher Haltungsforschung statt einer faktenba-

 
118 Die Zahl unaufgeklärter Provenienzen von NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kunst- und Kulturgut in Mu-
seen, Bibliotheken, Archiven, Sammlungen und Institutionen wird auf hunderttausende europaweit geschätzt, 
vgl.: https://art.claimscon.org/resources/overview-of-worldwide-looted-art-and-provenance-research-databases/ 
sowie für die langwierige Suche nach verlorenem Kulturgut per „Quovadienzforschung“ am Beispiel von Ju-
daica siehe: Cohen, Julie-Marthe; Heimann-Jelinek, Felicitas; Weinberger, Ruth Jolanda (Hg.): Handbuch zur 
Provenienz Forschung: Zeremonialobjekte, Looted Art and Jewish Cultural Property Initiative der Conference 
on Jewish Material Claims Against Germany, o.A. 2019. https://art.claimscon.org/wp-content/uplo-
ads/2019/03/FINAL-Judaica-Hanbook-DEUTSCH-March-15-2019.pdf . In Berlin wurden jüngst in einem Pro-
jekt über 42.ooo Akten mit 2.5 Mio. Dateien der Berliner NS-Finanzverwaltung für die Provenienzforschung 
digitalisiert, die der systematischen wissenschaftlichen Auswertung und Verknüpfung bedürfen. Vgl.: 
https://www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/blog/artikel.1415829.php. Zur komplexen und facetten-
reichen NS-Finanzpolitik am Beispiel der Stadt Berlin siehe: Friedenberger, Martin: Fiskalische Ausplünderung. 
Die Berliner Steuer- und Finanzverwaltung und die jüdische Bevölkerung 1933-1945. (Dokumente, Texte, Ma-
terialien / Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, Bd. 69), Berlin 2008, und 
für Deutschland in Gänze: Kuller, Christiane: Bürokratie und Verbrechen. Antisemitische Finanzpolitik und 
Verwaltungspraxis im nationalsozialistischen Deutschland, München 2013. Wie komplex die Nachzeichnung 
von Kunstprovenienzen in den Wirren der Nachkriegszeit war, siehe: Schroll, Heike: Ost-West-Aktionen im 
Berlin der 1950er Jahre. Potentiale und Grenzen behördlicher Überlieferungen zum Kunsthandel in der Viersek-
torenstadt und in der jungen Hauptstadt der DDR. (Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin, Bd. 20), Berlin 
2018.  
119 Siehe als Beispiel die Stellungnahme des Verbandes für Kunstgeschichte zum Referentenentwurf zur Reform 
des Wissenschaftszeitvertrag (WissZeitVG) vom 04.07.2023 www.kunstgeschichte.org/meldungen/stellung-
nahme-zum-referentenentwurf-reform-wisszeitvg/ 
120 Zu einem wegweisend innovativen Ansatz KI-gestützter Provenienzforschung in Archivdatenbeständen siehe 
die Arbeit am Lehrstuhl für Provenienzforschung an der Universität Lüneburg und dessen „Provenance Lab“/ 
Provenance Linked Open Data (PLOD) und KI www.provenance.hypotheses.org  
121 Es gibt ein schmales Buch von Zuschlag, Christoph, Einführung in die Provenienzforschung, München 2022. 
122 Prof. Lynn Rother stellt hierzu fest: „How we structure the subjectivity and uncertainity of a statement in 
LOD (Linked Open Data) is still very much an open question and challenge. This is the same structuring prove-
nance LOD. After all, the reconstruction of an artifact`s history is only ever achieved through the interpretation 
of historical sources and the formulation of hypotheses by scholars. Such hypothesis are subjective, however, 
and many contain degrees of uncertainty depending on the scholar`s confidence in them. It is thus crucial to 

https://art.claimscon.org/resources/overview-of-worldwide-looted-art-and-provenance-research-databases/
https://art.claimscon.org/wp-content/uploads/2019/03/FINAL-Judaica-Hanbook-DEUTSCH-March-15-2019.pdf
https://art.claimscon.org/wp-content/uploads/2019/03/FINAL-Judaica-Hanbook-DEUTSCH-March-15-2019.pdf
https://www.berlin.de/politische-bildung/politikportal/blog/artikel.1415829.php
http://www.kunstgeschichte.org/meldungen/stellungnahme-zum-referentenentwurf-reform-wisszeitvg/
http://www.kunstgeschichte.org/meldungen/stellungnahme-zum-referentenentwurf-reform-wisszeitvg/
http://www.provenance.hypotheses.org/
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sierten, problemlösungsorientierten Forschung betrieben. Somit ist die Entwicklung interoperabel an-
wendbarer und objektiver Kriterien und effizienter Methoden eine weiterhin ausstehende interdiszip-
linäre Aufgabe von Forschung und anderen Institutionen für die Provenienz- und in Restitutionspraxis. 

Bei aller Beachtung der Eigeninteressen der Akteure und der anzustrebenden Beendigung des Preka-
riats projektbezogener ProvenienzforscherInnen  darf das primäre Ziel der Schaffung von Gerechtig-
keit für die Erben von rassisch oder politisch Verfolgten des NS-Regimes durch faire und gerechte 
Lösungen nicht aus dem Auge verloren werden.         

  

 
translate subjectivity and uncertainty when structuring provenance in LOD, since false objectivity only prevents 
debate and multi-perspectivity”, vgl.: Provenance Lab der Leuphana Universität Lüneburg, Workshop Prove-
nance Lab: “Unvertainty and Subjectivity in Provenance Linked Open Data, The Provenance of Provenance: 
How?, www.provenance.hypotheses.org/category/workshop  

http://www.provenance.hypotheses.org/category/workshop
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